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l. Art. 148 und Art. 157 StGB; Art. 23 i. V. m.
Art. 3 lit. h UWG. Betrug, Wucher und
aggressive Verkaufsmethoden.

Betrug an urteilsschwachen, d. h., schutzbe-

dürftigen unkritischen Personen. Betrug kann
auch durch Vorspiegelungen gegenüber einer
zur Beurteilung des ihr Weisgemachten kaum
fähigen Person begangen werden, so dadurch,
dass eine geisäg Zurückgebliebene zum Kauf
von unbrauchbarem Lehrmatenal für teures
Geld überredet wird (bejaht in den Urteilen A,
C.I, C.II [Sachverhaltsfeststellungen] und C.III).

Idealkonkurrenz zwischen Betrug, Wucher
und aggressiven Verkauf smetho den? Echte
Idealkonkurrenz bejaht (Urteil A); Unechte'
Idealkonkurrenz bejaht (Urteil C.I).

2. § 185 StPO sowie § 166 und § 285 StPO;
Art. 58 Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l EMRK.
Zürcher Strafprozess.
Eintreten auf eine Anklage der Anklagebe-
hörden im Grenzbereich von Religion und
Recht. Notwendige Abgrenzungen mit Bezug
auf die Religionsfreiheit und die Wirtschafts-
freiheit. Auch geschäftsführende Angehörige
von Religionsgemeinschaften unterstehen dem
Wirtschaftsstrafrecht, soweit sie sich 'im Rah-
men eines Unternehmens am Markt beteiligen
(Urteil A).

Anklageprinzip. Mit Bezug auf den in der An-
klage umschriebenen Sachverhalt sind auch
abweichende oder zusätzliche Qualifikaüonen
durch den erkennenden Richter zulässig (Ur-
teile A und B).

Anklagezulassung und ergänzende Beweis-
erhebüng zum eingeklagten Sachverhalt. Nach
Zürcher Strafprozessordnung Zulässigkeit der
Anklagezulassung und der ergänzenden Beweis-
erhebung durch den Einzelrichter in Straf -
sacken. Abgrenzung des Untersuchungsrichters
vom Sachrichter und teilweises Unmittelbar-
keitsprinzip nach Zürcher 'Strafprozessordnung.
Vorbefassung verneint (Urteile A und B).

3. Übersicht:

Urteil A: Bezirksgericht Zürich, Einzelrichter
in Strafsachen, 8. Mai 1990;
Urteil B: Bundesgericht, öffentlich-rechtliche
Abteilung, 11. November 1993;
Urteil C.I: Obergericht des Kantons Zürich,
II. Strafkammer, 22. Mai 1991;
Urteil C.II: Kassationsgericht des Kantons
Zürich, 8. November 1992;

- Urteil C.III: Bundesgericht, Kassationshof,
26. November 1993.

Sachverhalt:
Vier Mitglieder der D. Zürich haben einer

urteilsschwachen Person innert kurzer Zeit und
in mehreren Teilgeschäften sowie unter den n ach-
genannten Umständen Lehrmaterial im Gesamt-
betrag von Fr. 14197.80verkauft.Bei derDarstel-
lung des Sachverhalts ist angesichts der Komple-
xität von der Chronologie der durch die Ange-
klagten getätigten Verkäufe auszugeben.

Der Geschädigten war unbestrittenermassen
imHerbst 1987 amBahnhofWint&rthurein soge-
nannter «Persönlichkeitstest» der D., welcher 200
Fragen enthält, überreicht worden. Diesen Test
schickte die Geschädigte ausgefüllt der D. Zü-
rieh, wo er durch einen Mitarbeiter ausgewertet
wurde. Die Geschädigte wurde dann telefonisch
zu einem ersten Testgespräch in die Räumlichkei-
ten der D. Zürich eingeladen, das am 12. Oktober
1987 mit einem weiteren Mitarbeiter der D.'statt-
fand. Allen vier Angeklagten war bekannt, dass
der erste Kontakt zu einem neuen Mitglied auf
diese Weise hergestellt wird. Die Geschädigte hat
nun bezüglich dieses Persönlichkeitstestes ausge-
sagt, dass «sie» offensichtlich aus ihrem Fragebo-
gen herausgelesen hätten, dass sie Probleme mit
Leuten habe, und sie sei darüber ausgefragt wor-
den. Diese Aussage der Geschädigten wurde von
den Angeklagten bestätigt, wonach die Fragen
dieses Testes so gestellt seien, dass sie ihnen Ein-
blick in die Einschätzung seiner selbst geben und
ihnen wiederum die Gelegenheit schaffen, den
Betroffenen Vorschläge zu unterbreiten; zudem
bestätigte der Angeklagte l, dass man aus diesem
Test eine Kurve erhält, auf Grund welcher der
Testauswerter weiss, bei -welchen Punkten

Schwierigkeiten einer getesteten Person gegeben
sind. Diese Aussagen wurden vom fachkundigen
Zeugen S. insofern bestätigt, dass der Test einer
Depressionsabschätzungsskala entspreche. Zu-
dem sagte er aus, man könne aus diesem Test

wesentliche Persönlichkeitsmerkmale im Hin-
blick auf das Kontaktverhalten "herausfinden,
man könne sehen, ob jemand leicht beeinflussbar
sei, so Z.B., dass jemand sehr spontan und ge-

fühlsvoll sei und auf dieser Ebene auch leicht
verführbar. Schliesslich bestätigte der fachkun-
dige Zeuge K., dass dieser Test ein differenziertes
Persönlichkeitsbild vermittle, es würden syste-
matisch zehn verschiedene Persönlichkeitsberei-
ehe erforscht. (...) Dem Diagramm ist nun nicht
nur zu entnehmen, welche zehn Persönlichkeits-
bereiche mit dem Persönlichkeitstest erforscht
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wurden, sondern auch in welchen Bereichen bei
der Geschädigten Schwierigkeiten festgestellt
wurden, so z. B. ihre depressive Tendenz. Somit

ergibt sich, dass bereits vor dem ersten Verkauf
von S.-Unterlagen an die Geschädigte deren per-
sönliche Probleme ermittelt worden waren. Be-
reits bei seinem ersten Verkaufsgespräch mit der
Geschädigten über das Auditing vom 23. Novem-
ber 1987 konnte somit der Angeklagte 2 auf die
zuvor ermittelten Schuldgefühle der Geschädig-
ten abstellen.

Am 2. Februar 1988 verkaufte der Angeklagte
2 sodann der Geschädigten S.-Unterlagen für ei-
neu Betrag von insgesamt Fr, 3689.50. Unmittel-
bar vor diesem zweiten Verkaufsgespräch war die
Geschädigte einer weiteren eingehenden Befra-
g.ung unterzogen worden. Dieses sogenannte In-

terview war am l. Februar 1988 durch T. vorge-
nommen worden. Diese Befragung bezweckte,
den bisherigen Stand und das weitere Vorgehen

' zu ermitteln. Die Geschädigte hat nun ausgesagt,
dass T. nie mit ihr darüber gesprochen habe, wie
viele Bücher und Kurse sie noch kaufen soUte.
Diese Aussage wird durch die Aussagen der An-
geklagten bestätigt, denn nach Angaben der An-
geklagten ordnet die Person, die das Interview
auswertet, entsprechend dem Interview die
Kurse an, mit denen die Person die Verbesserung
•erreichen kann; die sie möchte. Die Zuordnung
erfolgt dementsprechend erst nach dem Inter-
view auf Gmnd dessen Auswertung. Der Ange-

klagte 4 sagte dazu insbesondere aus, T. habe die
Testauswertung vorgenommen und dann aufge-

schrieben, welches die Schritte - bei der Geschä-
digten - seien. Das-Personal, welches die Ein-

schreibungen mache, erhalte dann das Blatt und
könne auf Grund dessen anhand von Listen das
für den Kurs «notwendige» Material zusammen-
stellen. Auch den weiteren diesbezüglichen Aus-

sagen der Angeklagten ist zu entnehmen, dass
vorliegend T. bestimmt hat, welche Kurse die
Geschädigte zu kaufen hatte. Auf Grund dieses
Interviews wurde die Geschädigte vom Ange-
klagten l - welcher mit ihr von November 1987
bis März 1988 die Auditing-Sitzungen durchge-
führt hatte - zum Angeklagten 2 geschickt. Die-
ser hat dann am besagten 2. Februar 1988 auf
Grund der von T. erhaltenen Anweisung - nach

eigenen Angaben, wie ein Apotheker, der ein.
ärztliches Rezept erhält - die für die Geschädigte
«erforderlichen» Kurse und Materialien zusam-

mengesteUt und die Einschreibungen vorgenom-
men; Somit konnte der Angeklagte 2 bei seinem
zweiten Verkaufsgespräch vom 2. Februar 1988
nicht nur auf die bereits mit dem ersten Test

ermittelten persönlichen Probleme der Geschä-
digten, sondern insbesondere auch auf die am
l. Februar 1988 durchgeführte zweite Befragung
abstellen. Der Angeklagte 2 hat denn auch aus-
gesagt, dass der Hinweis auf die für sie erforder-
lichen Materialien gereicht habe, und die Geschä-
digte habe dazu nichts mehr zu sagen gehabt. Da
nun aber auch T. mit der Geschädigten nicht
darüber diskutiert hat, welche Kurse und wie
Viele Bücher sie noch kaufen solle, sondern bei
der Auswertung lediglich die zu kaufenden Kurse
festgelegt hat, ergibt sich zwingend, dass der vom
Angeklagten 2 getätigte Verkauf nicht auf Grund
einer gegenseitigen Wülenserklärung zustande
gekommen ist, sondern vorgängig einseitig be-
stimmt worden war, was die Geschädigte zu kau-
fen hatte, und sie dann mit dem Argument, dass
diese Unterlagen für sie geeignet seien, ihre -
zuvor ermittelten - persönlichen Probleme lösen
zu können, zu diesem Kauf überredet wurde.

Der Angeklagte 4 verkaufte der Geschädigten
sodann am 16. Februar 1988 den Reinigungs-
rundown und weitere 25 Std. Book I Auditing.
Auch er konnte bei diesem Verkauf somit auf die
zuvor ermittelten persönlichen Probleme der Ge-
schädigten, namentlich deren Schuldgefühle, ab-
stellen. Die Geschädigte sagte denn auch aus,
dass man ihr gesagt habe, dass sie mit dem Reini-
gungsrundown ihre Sorgen, also ihre Schuld-
gefühle, herausschwitzen könne. (...) Somit er-

gibt sich, dass auch der Kauf des Reinigungsrun-
downs und der dazu notwendigen 25 Std. Book I
Auditing vor dem Gespräch des Angeklagten 4
mit der Geschädigten vorgängig einseitig fest-
gelegt worden war und die Geschädigte dann für
die Einschreibung vom Angeklagten l zum An-
geklagten 4 geschickt worden war, welcher sie in
der Folge mit dem Argument zum Kauf überre-
dete, dass der Reinigungsrundown und die dazu
notwendigen 25 Stunden Auditing für sie geeig-
net seien, ihre persönlichen Probleme lösen zu
können, dass sie namentlich mit dem Reinigungs-
rundown ihre Sorgen, also ihre Schuldgefühle,
herausschwitzen könne.

Der Angeklagte l verkaufte der Geschädigten
sodann am 22. Februar 1988 50 Akademiekasset-
ten für einen Betrag von insgesamt Fr. 3508.80.
Die Geschädigte hat bezüglich der ihr verkauften
Kassetten ausgesagt, diese hätten nachhelfen sol-
len, die Schuldgefühle wegzubringen. Der Ange-
klagte l konnte bei seinem Verkauf vom 22. Pe-
bruar 1988 nicht nur auf die bereits mit dem
ersten Test ermittelten persönlichen Probleme
der Geschädigten abstellen, sondern hatte über-
dies auch aus den von ihm vom November 1987
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bis März 1988 durchgeführten Auditing-Sitzun-
gen Kenntnis von den persönlichen Problemen
der Geschädigten, namentlich von ihren Schuld-
gefühlen. Der Angeklagte l hat zudem ausgesagt,
dass er der Geschädigten diese Kassetten im Zu-
sammenhang mit einem Kurs, den sie demnächst
machen sollte, verkauft habe. Aus den einge-
reichten Kursunterlagen ergibt sich nun aber,
dass diese 50 Akademiekassetten zu keinem der
der Geschädigten bereits verkauften Kurse gehö-
ren. Der Angeklagte l kann der Geschädigten
somit diese Kassetten nur im Zusammenhang mit
einem Kurs, den die Geschädigte zu diesem Zeit-
punkt noch nicht gekauft hatte und der daher
auch nicht bei den Akten liegt, verkauft haben.
Dazu war er denn auch in der Lage, hatte er doch
Kenntnis vom Interview von T., welche das wei-

tere Vorgehen, insbesondere die Reihenfolge der
von der Geschädigten zu kaufenden Kurse, fest-
gelegt hat. Somit ergibt sich, dass auch der Ver-
kauf vom 22. Februar 1988 bereits von T. be-
stimmt und festgelegt worden ist und der Ange-
klagte l -welcher die Geschädigte aus den Audi-
ting-Sitzungen am besten kannte - die Geschä-
digte dann mit dem Argument, dass die Kassetten
für sie geeignet seien, ihre persönlichen Proble-
me, namentlich ihre Schuldgefühle, lösen zu kön-
nen, zu diesem umfangreichen Kauf überredet
hat. Bezüglich dieser Akademiekassetten ist so-
dann festzuhalten, dass es sich um Kassetten in
englischer Sprache handelte. Im Zeitpunkt des
Verkaufes durch den Angeklagten l waren sie
nicht in deutscher Sprache erhältlich. Selbst im
Zeitpunkt der Einvernahmen vom April 1990
waren die Kassetten noch immer nicht in deut-
scher Sprache erhältlich, wobei der Angeklagte 2
diesbezüglich aussagte, er glaube nicht, dass sie in
nächster Zeit in dieser Sprache herausgegeben
würden. Die Aussage des Angeklagten l, wonach
die Kassetten mehrheitlich leicht verständlich

' seien, erweist sich demnach als äusserst fraglich,
verfügt er doch nach eigenen Angaben nur über
mangelhafte Englischkenntnisse. Zudem hat er
lediglich eine von 50 Kassetten gut studiert, wo-
bei er sich wegen seiner mangelhaften Englisch-
kenntnisse richtiggehend habe «durchkämpfen»
müssen. Auch seine Aussage, wonach die 50 Aka-
demiekassetten «Lexikacharakter» hätten, ver-
mag angesichts der, Tatsache, dass diese in Stufen
(«levels») ohne Index aufgebaut sind, nicht zu
überzeugen.

Am 16. März 1988 verkaufte schliesslich die
Angeklagte 3 der Geschädigten ein Set «Grund-
lagen des Auditing», welches aus 16 Tonbandkas-
setten bestand, für einen Betrag von insgesamt

Fr. 720.-. Die Angeklagte 3 konnte bei ihrem
Verkaufsgespräch nicht nur auf die bereits mit
dem ersten Test, sondern auch auf die zwischen-

zeitlich im Auditing ermittelten persönlichen
Probleme der Geschädigten abstellen. (,,.) Somit
ergibt sich, dass auch die Angeklagte 3 die Ge-
schädigte mit dem Argument, dass die Kassetten
für sie geeignet seien, ihre persönlichen Probleme
lösen zu können, zum Kauf überredet hat.

Damit ergibt sich zusammenfassend, dass die
Angeklagten der Geschädigten die Kurse und
.Lehrmaterialien nicht bloss unter der Vorgabe
verkauft haben, eine-Beschäftigung damit könne
dazu beitragen, der Geschädigten zu helfen, per-
sönlich weiterzukommen und damit ihre persön-
lichen Probleme besser zu lösen, Vielmehr konn-
ten die Angeklagten bei ihren Verkaufsgesprä-
chen auf die durch den ersten Test sowie das
Auditing ermittelten konkreten persönlichen
Probleme der Geschädigten und mehrheitlich
auch auf 'das zweite Interview abstellen und die
Geschädigte in der Folge zu den Käufen über-
reden. Dabei haben sie ihr eingeredet, dass die
betreffenden Kurse und Lehrmaterialiea für sie
geeignet seien, ihre persönlichen Probleme lösen
zu können, dass sie diese also verstehen und einen
Nutzen aus diesen ziehen könne, wobei sie - die
vier Angeklagten-wussten, dass die Geschädigte
auf Grund ihrer geistigen Retardierung nicht in
der Lage war, das üir verkaufte Material zu ver-

stehen, zu nutzen und sich ein vemunftgemässes
Urteil darüber bilden zu können.

Aus dem erstellten Sachverhalt ergibt sich so-
dann auch, dass zwischen der Geschädigten und
den vier Angeklagten ein Autoritäts- bzw. Ver-
trauensverhältnis im Sinne eines Lehrer-Schüler-
Verhältnisses herrschte. So traten alle vier Ange-
klagten der Geschädigten gegenüber als erfahre-
ne, geschäftsführende Aktivmitglieder des Ver-

eins (D. Zürich) auf, mithin jener Organisation,
der gegenüber die Geschädigte bereits im ersten
Test bereit war, derart persönliche Angaben zu
machen, dass ein differenziertes Persönlichkeits-
büd erstellt werden konnte. Zudem besuchte die
Geschädigte während längerer Zeit die Kurse des
Vereins. Die Geschädigte sagte denn auch aus,
dass sie aUen vertraut habe.

Zu beachten ist insbesondere auch, dass
gerade der Angeklagte l der Auditor der Ge-
schädigten war und die Geschädigte ihm. gegen-
über in den Auditing-Sitzungen höchst persön-
liche Angaben gemacht hat. Gemäss den Aussa-
gen der Angeklagten stellt ein Auditor wegen sei-
nes besonderen Wissens eine Autoritätsperson dar.
Wenn aber bereits für erfahrene Aktivmitglieder
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der D. ein Auditor eine Autoritätsperson darsteUt,
so muss dies um so mehr auch für ein neues, uner-

fahrenes Passivmitglied gelten. Von diesem zwi-
sehen dem Angeklagten l und der Geschädigten
bestehenden Autoritäts- bzw, Vertrauensverhält-
nis profitierten auch die übrigen Angeklagten.

Urteil A: Bezirksgericht Zürich, Einzelrichfer in
Steafsachen, 8. Mai 1990

(Ausgefällte Strafe: Je vierzehn Tage Gefäng-
nis bedingt unter strafmindernder Berücksichti-

gung infolge enger Integration der Angeklagten
in die Organisation und starker Abhängigkeit
gegenüber der streng hierarchisch und autoritär
aufgebauten Organisation der S.; Env. III. Zur
Qualifikation:)

Aus den Erwägungen:
«IL Auf Grund des in der Anklageschrift vom

14. September 1989 enthaltenen Sachverhaltes ist
zu prüfen, ob die vier Angeklagten den Tatbe-
stand des Betruges im Sinne von Art. 148 StGB,
des Wuchers im Sinne von Art, 157 StGB und/
oder des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von
Art. 3 lit. h in Verbindung mit Art. 23 UWG (psy-
chologischer Kaufzwang) erfüllt haben. Dabei ist
festzuhalten, dass das Anklageprinzip entgegen
der von der Verteidigung vertretenen Ansicht ei-
ner rechtlichen Qualifikation des eingeklagten
Sachverhaltes als unlauterer Wettbewerb im Sin-
ne von Art. 3. lit. h in Verbindung mit Art. 23
UWG (psychologischer Kaufzwang) in keiner

. Weise entgegensteht.

Das Gericht ist thematisch an die Anklage
gebunden (Erfordernis der Tatidentität), d. h., es

' darf dem GerichtsverFahren und dem Urteil über
Schuld und Unschuld nur den in der Anklage
enthaltenen Sachverhalt, bestehend in der Um-
schreibung eines bestimmten Lebensvorganges,
also ein historisches Ereignis, zugrunde legen
(Schmid, Strafprozessrecht, Zürich 1989, S. 42).
Das Gericht ist indessen bei der rechtlichen Qua-
lifikation des eingeklagten Saehverhaltes nicht an
die rechtliche Qualifikation der Anklagebehörde
gebunden (§185 Abs, l StPO). Die im Sachver-
halt der Anklageschrift umschriebenen Tatbe-
standselemente des unlauteren Wettbewerbes im
Sinne von Art. 3 lit. h in Verbindung mit Art. 23
UWG (psychologischer Kaufzwang) sind nach-
folgend bei der rechtlichen Qualifikation einge-
hend darzulegen.-Bereits an dieser Stelle ist je-
doch festzuhalten, dass vorliegend insbesondere
die Qualifikation eines Teils des eingeklagten
Sachverhaltes als psychologischer Kaufzwang
hinsichtlich des in der Anklage umschriebenen
Tatbestandsmerkmals der Arglist zu prüfen sein

wird (Vorliegen der Abhängigkeit zwischen Leh-
rer und Schüler beim Verkauf; vgl. diesbezüglich
zum UWG statt vieler: Schluep, Die Werbung im
revidierten Lauterkeitsrecht; in: Baudenbacher,
Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989 S. 87
N 106). Das gleiche gilt hinsichtlich des weiteren
Tatbestandsmerkmales des Motivationszusam-
menhangs (der Geschädigten wurde unter ande-
rem eingeredet,' mit dem Kauf des Materials ihre
persönlichen Probleme lösen zu können; vgl.
diesbezüglich zum UWG statt vieler: Schluep,
a.a.O., S. 88 N 118). Schliesslich wird unter die-
sem Gesichtswinkel auch die in der Anklage an-
geführte, nach dem ersten Kontakt sofort erkenn-
bare Retardierung der Geschädigten zu prüfen
sein (vgl, dazu für das UWG: Schluep, a.a.O.).
Die Anklage verpflichtet somit im Sinne einer
Idealkonkurrenz auch zur vorgenannten wett-

bewerbsrechtlichen Qualifikation. Dass den Par-
teien bezüglich dieser zusätzlichen Qualifikation
das rechtliche Gehör gewährt wurde, ist eingangs
bereits dargelegt worden. (....).

l. Allgemeines

Vor der rechtlichen Würdigung des einge-
klagten Sachverhaltes hinsichtlich der den An-
geklagten vorgeworfen einzelnen Tatbestände ist
zunächst auf die für sämtliche Straftatbestände
gemeinsam relevanten Rechtsfragen einzutre-

ten.

1.1. Staatliche Rechtsordnung und Religion

Die Verteidigung hat anlässlich der Hauptver-
handlang erneut geltend gemacht, der <Staat wer-
fe den Angeklagten Handlungen als strafrecht-
lich relevant vor, welche diese im Zusammenhang
mit ihrer religiösen Überzeugung vollbracht hät-
ten> und, <dass es Kraft der rechtsstaatlich festge-
legten Glaubens- und Gewissensfreiheit keiner
staatlichen Instanz zustehe, sich in wertendem
Sinne über religiöse Inhalte zu äussern bzw. der-
art zu wirken>. Zudem wird die Anklage von der
Verteidigung geradezu als Mittel eines Glaubens-
krieges degradiert. Damit hat die Verteidigung
sinngemäss und generell behauptet, die Anklage
als solche verstosse gegen das verfassungsrecht-

. liche Grundrecht der Glaubens- und Gewissens-
freiheit und auch der Kultusfreiheit (Art. 49 und
50 B V). Diese Behauptungen der Verteidigung
verkennen das Verhältnis zwischen Staat, Recht
und Religion in einer liberalen und offenen Ge-
sellschaft; die Auffassung der Verteidigung wür-
de denn auch bei genauer Betrachtung neben der
rechtsstaatlich unabdingbaren Freiheitssphäre in
Religionsangelegenheiten zweifellos zu einem
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rechtsfreien Raum ohne jeglichen Schutz und
Rechtskontrolle durch staatliche Behörden führen.

1.1.1. Die staatliche Rechtsordnung

Die rechtsstaatlichen Prinzipien gebieten der
richterlichen Instanz, dass in erster Linie nicht
vom Selbstverständnis der Angeklagten ausge-
gangen werden kann, sondern von der demokra-

tisch verfassten Rechtsordnung, Im Hinblick auf
die Idee des Rechtsstaates ist vom Primat der
staatlichen Rechtsordnung auszugeben. Damit
wird nicht verkannt, dass der Staat mit Bezug auf
den Inhalt von religiösen und weltanschaulichen
Überzeugungen eines einzelnen oder einer Grup-
pe strikte Neutralität zu bewahren hat (vgl. dazu.
die in ihrem Kern nach wie vor gültigen Aussagen
von I. Kant in dessen Schrift: <Die Religion inner-
halb der Grenzen der blossen Vernunft^ Königs-
berg 1793 /Berlin 1968).

Auf Grund dieser Staats- und Rechtskonzep-
tion folgt zwingend, dass auch die Angehörigen
von religiösen Gemeinschaften generell demo-
kratisch gesetztem Recht der demokratischen
und offenen Gesellschaft unterstehen. Die Bun-
desverfassung selbst setzt denn auch der Reli-
gionsfreiheit Schranken. -Gemäss Art. 49 Ziff. 5
BV entbinden Glaub ensansichten nicht von der
Erfüllung bürgerlicher Pflichten, und gemäss
Art. 50 BV ist die Kultusfreiheit innerhalb der
Schranken der Sittlichkeit und der öffentüchen
Ordnung gewährleistet. Unter diesem Vorbehalt
ist die allgemeine Rechtsordnung zu verstehen.
Es ist die Gesamtheit der schutzwürdigen Inter-
essen der Allgemeinheit und die Summe der dar-
auf fussenden Gebote (Blum, Der verfassungs-
rechtliche Schutz des Gesundbetens, Winterthur
1961, S. 65; vgl. auch VPB 50 Nr. 83 S. 49). In der
neueren Lehre wird zwar die Auffassung vertre-
ten, dass in Art. 49 Abs. 5 BV nur bestimmte

• öffentlich-rechtliche Pflichten angesprochen sei-
en; indessen herrscht in dieser Lehre auch Einig-
keit darüber, dass der staatlichen Ordnung still-
schweigend die. allgemeine Rechtsbefolgungs-
pflicht zugrunde liegt: Jedes Gesetz verkörpert
rechtliche Gehorsamserwartungen. Die Gehor-
samspHicht ist Voraussetzung, nicht Thema der
Gesetze. Sie braucht auch nicht verfassungsrecht-
lich vorgesehen zu werden. Sie ist die selbst-
verständliche Bedingung der rechtsstaatlichen
Demokratie, die durch Gesetze herrschte (Vgl.
VPB 50 Nr. 83 S. 49-50 und dortige Verweise.)

Im übrigen sieht namentlich die Kantonsver-
fassung von Zürich vor, die Glaubens-, Gewis-

sens- und Kultusfreiheit sei nach Massgabe des
Bundesrechts gewährleistet (Art. 64 Abs. l KV).

Die Rechtsprechung geht denn auch klar vom
Vorrang der staatlichen Rechtsordnung aus. So
hat das Bundesgericht beispielsweise festgehal-
ten, dass ein aus der Glaubens-, Gewissens- und

Kultusfreiheit gegebenenfalls abgeleiteter Pri-
vatunterricht den Anforderungen an den staat-
lich vorgeschriebenen Primarunterricht genügen
muss (BGE 114 I a 129-138 = Prä. 77 Nr. 245
S. 910-915); zudem hat es in einem weiteren Ent-
scheid festgehalten, dass das Einkommen, wel-
ches ein Evangelist aus seiner Tiiligkcit in einer
religiösen Gemeinschaft erzielt, als Erwerb im
Sinne des Gesetzes zu betrachten sei und der
Besteuerung unterliege (BGE 81 I 63 f.); über-
dies bedürfen auch ausländische Geistliche für
ihre religiöse Tätigkeit in der Schweiz einer Ar-
beitsbewilligung, sie sind also dem ANAG unter-
stellt (VPB 51 Nr. 33 S. 196 ff.). Hinsichtlich der
Strafgesetzgebung im besonderen ist sodann fest-

. zuhalten, dass auch hier die Religionsfreiheit zu-
rückzutreten hat. Die Religionsfreiheit vermag
das strafrechtliche Tun selbst des Uberzeugungs-
täters nicht zu rechtfertigen (vgl. Karlen, das
Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz,
Zürich 1988, S. 302-303). So wurde ein Anhänger
der <Lehre der kosmischen Strahlern wegen fahr-
lässiger Tötung bestraft, weil er eine an mehreren
Krankheiten leidende Frau zu einer lOtägigen
Fastenkur veranlasste, an deren Folgen sie am

letzten Tag verstarb (B GE 108 IV 3 ff.). Ebenso-
wenig können sich die Kirchgemeinden oder
Geistliche, die Asylbewerbern Kirchenasyl ge-
währen, auf die religiösen Freiheitsrechte beru-
fen, um einer Bestrafung nach Art. 23 Abs. l
ANAG zu entgehen (VPB 50 Nr. 83 S. 50); die
entsprechenden Widerstandshandlungen bleiben
subjektive Gewissensentscheide, deren allfällige
Rechtfertigungsgründe nur im konkreten Einzel-
fall geprüft werden können. Schliesslich hat das
Bundesgericht mit Bezug auf die Meinungsäusse-
rungsfreiheit, welcher es eine so überragende
Stellung einräumt, dass zum vornherein nur sehr
wenige Schranken zulässig sind, ausdrücklich
festgehalten, die Schranken seien dort zu setzen,
wo die Meinungsäusserung mit ebenso wichtigen
oder wichtigeren öffentlichen Interessen oder
öffentlich geschützten Rechtsgütern in Konflikt
gerate. So verstehe es sich von selbst, dass das
Recht auf freie Meinungsäusserung nicht zur
Begehung einer strafbaren Handlung missbraucht
werden dürfe (ZB11976 S. 40). Zusammenfassend
ist daher festzuhalten, dass im modernen Rechts-
Staat vom Primat der staatlichen Rechtsordnung
auszugeben ist, was denn auch klar in der Recht-
sprechung zum Ausdruck kommt,
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1.1.2. Das Grundrecht der Religonsfreiheit

Die Verteidigung hat unter anderem geltend
gemacht, die Anklage äussere sich auch in beur-

. teilendem Sinne über eine Glaubensfrage. Inso-
weit den D.- bzw. S.-Materialien objektiv jede

. Nützlichkeit abgesprochen werde, stelle dies eine
Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit
bzw. der Religionsfreiheit dar. Wie bereits fest-
gehalten, folgt aus der neutralen Staatskon-
zeption die Neutralität des Staates gegenüber
transzendenten Fragen. Religionsfreiheit bedeu-
tet, dass der Bürger in Selbstverantwortung ohne
staatlichen Zwang über religiöse Fragen ent-
.scheiden kann. Die Bundesverfassung gewähr-
leistet in Art. 49 Abs. l BV die Glaubens- und
Gewissensfreiheit, Sie verbietet dem Staat, den
Bürger auf ein bestimmtes religiöses Bekenntnis
zu verpflichten, und umfasst anderseits das
Recht, Glaubensansichten zu äussern und reli-
giöse Lehren und Überzeugungen zu verbreiten
(BGE 971120/121). Art. 50 BV gewährleistet die
freie Ausübung gottesdienstlicher Handlungen
(Kultusfreiheit) innerhalb der Schranken der
Sittlichkeit und der öffentlichen Ordnung.

Als Mitglieder der D. Zürich und Anhänger
der S.-Kirche können sich die Angeklagten mit
Bezug auf ihr Glaubensbekenntnis auf die Reli-
gionsfreiheit berufen. Indessen fällt unter die v.er-
fassungsmässig garantierte Religionsfreiheit nur,
was unter den Begriff der Reügion als solchen
subsumiert werden kann. Der Religionsbegriff
im Sinne der Verfassung ist dabei als Rechtsbe-
griff autonom bzw. grundrechtlich bestimmt und
braucht mit einem allfälUgen ausserrechtlichen
Religionsbegriff nicht völlig übereinzustimmen,
was sich zwingend aus dem Primat des demokra-
tischen Rechtsstaates ergibt. Bei der Bestim-
mung dessen, was als Religion im Sinne der Ver-
fassung zu gelten hat, sind deshalb nicht in erster
Linie religionswissenschaftliche, sondern recht-
liche Überlegungen massgebend. Es ist somit
nicht auf die subjektive und willkürliche Begriffs-
'bestimmung des Grundrechtsträgers abzustellen,
sondern auf den im Rahmen des Verfassungsrech-
tes rechtlich relevanten Religionsbegriff. Der Um-
stand, dass der Religionsbegriff rechtlich definiert
wird, stellt dabei keinen Eingriff in die Religions-
freiheit dar; es ist die logische Folge des Primats der
staatüchen Rechtsordnung in sämtüchen gesell-
schaf tlichen Bereichen einer offenen Gesellschaft.

Der verfassungsrechtliche Religionsbegriff
umfasst die folgenden drei Elemente:

es muss sich um eine Begegnung des Men-
sehen mit dem Transzendenten handeln;

die darauf basierenden Gedanken und Hand-
lungen müssen sich zu einer hinreichend kon-
sistenten (wenn auch wandelbaren) Gesamt-
sieht der Welt zusammenfügen;

- dieHaltunggegenüber der Welt darf den gmnd-
legenden, übereinstimmenden sittlichen An-
schauungen der heutigen Kulturvölker - na-
mentlich dem Grundsatz der Menschenwürde -
nicht widersprechen (Karlen, a.a.O., S. 205).

Diese weite Umschreibung des Religions- und
Weltanschauungsbegriffs bedingt nun allerdings
eine Eingrenzung des Schutzbereiches der Reli-
gionsfreiheit auf der Ebene der geschützten Prei-
heitsbetätigungen. Vom Schutzbereich der Reli-
gionsfreiheit bleiben insbesondere ausgeschlossen:

alle nach einem traditionellen Verständnis
möglicherweise religiösen Betätigungen, wel-
ehe der inneren religiösen Motivation entbeh-
ren oder

- alle säkularen Betätigungen, welche einer
religiösen oder weltanschaulichen Motivation
entspringen (Karlen, a.a.O., S. 214 bis 215).

Auch wenn nun der Inhalt der Bücher, Kasset-
ten und Kurse der D, nach dem Selbstverständnis
der Angeklagten sich mit transzendenten Fragen
befasst und damit grundsätzlich unter den mass-
geblichen Religionsbegriff fällt, so ist doch un-
missverständlich festzuhalten, dass deren Ver-
kauf und das dahinter stehende Marketing-Kon-
zept zweifellos säkulare Betätigungen darstellen;
die weltanschauliche Motivation macht das Mar-
keting-Konzept der D. nicht zur Religion. Säku-
lare Betätigungen sind sodann beim Reinigungs-
rundown der Saunabesuch, das Jogging und die
Medikamenteneinnahme und schliesslich beim
Auditing die Gesprächstherapie. Gerade bezüg-
lich des Reinigungsrundowns und des Auditings
ist zudem festzuhalten, dass diese nicht etwa
einem verfassungsrechtlich geschützten Gesund-
beten gleichzustellen sind; dies selbst dann nicht,
wenn es als Heiltätigkeit betrachtet würde, hat
doch gerade eine Heütätigkeit, die grundsätzlich
auf Therapie beruht, mehr offen zu Tage tretende
säkulare Elemente als das Gesundbeten. Die mit
Religion vermischte oder auch nur religiös ge-
färbte 'Laientherapeutik geniesst nicht den ver-
fassungsrechtlichen Schutz. Entscheidend ist
dabei das Abgrenzungskriterium der Religions-
ausübung zur Kurpfuscherei. Danach ist religiös
einzig, was sich im Glauben und grundsätzlich
bittend an ein Überirdisches wendet und letztlich
ihm die Heilung überlässt, sie in sein Belieben
stellt. Dagegen ist nicht mehr religiös, sondern
pseudowissenschaftlich oder kurpfuscherisch,
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wenn die Heilung durch (vermeintliches) Wissen
und Können, mithin auf Grund menschlicher
Fähigkeiten herbeigeführt werden soll (Blum,
a.a.O., S. 78). Das Bundesgericht hat denn auch
festgehalten, dass verfassungsrechtlich geschützt
ist: <Das Gesundbeten, in der Form, in der Be-
grenzung auf die Anrufung der göttlichen Macht
und Gewährung der Heilung unter gleichzeiti-
gern Händeauflegen und ohne dass damit andere
ausser den Rahmen der Gottesverehrung fallen-
de Handlungen verbunden würden> (BGE 38 I
484 ff.). Bei den Verkaufsgesprächen mit der Ge-
schädigten muss somit von einer zwar religiösen
oder weltanschaulichen Motivation entspringen-
den, jedoch säkularen Betätigung ausgegangen
werden, die nicht unter den verfassungsrecht-
lichen positiven Religionsbegriffsubsumiert wer-
den kann. Im Hinblick auf die von der Verteidi-
gung eingereichten zahlreichen ausländischen
Urteile ist in diesem Zusammenhang festzuhal-
ten, dass diese im schweizerischen Rechtsraum
keine Geltung entfalten und für den vorliegenden
Fall keinerlei präjudizielle Wirkung haben. Auf
Grund der bisherigen schweizerischen Praxis ist
jedenfalls übereinstimmend davon auszugeben,
dass analoge Vorgehensweisen bisher zu Recht
nicht unter die positive Religionsfreiheit subsu-
miert wurden (vgl. insbesondere das eingereichte
Urteil des Basier Strafgerichtes vom 10. Juni 1987
und den Entscheid des Einzelrichters in Straf-
Sachen am Bezirksgericht Zürich vom 14. No-
vember 1989). Die Angeklagten können sich
dementsprechend mit B ezug auf den Verkauf und
die Verkaufsgespräche mit der Geschädigten
nicht auf die Religionsfreiheit berufen. Insbeson-
dere ist zu beachten, dass die D. Zürich als im
Handelsregister eingetragener Verein das bereits
eingehend erörterte Marketing-Konzept (<Per-
sönlichkeitstest>, <Interview> und darauf basie-

rende <Verkaufsgespräche>) für die S.-Kirche be-
treibt, wobei auch die Präsidentin der D. Zürich
diese Verkaufstätigkeit derjenigen in jedem an-
deren Laden gleichgestellt h'at. Diese betriebliche
und unternehmerische Tätigkeit fällt nun aber
ohnehin nicht mehr unter die ReUgionsfreiheit.
So können Religionsgemeinschaften, welche
eigentliche Wirtschaftsuntemehmen betreiben,
für diese gewerbliche Tätigkeit den Schutz der
Religionsfreiheit nicht mehr beanspruchen (Kar-
len, a.a.O., S. 216).

1.1.3. Die Schranken der Religionsfreiheit

Aber auch dann, wenn die Verkaufsges'präche
der Angeklagten im Rahmen des Marketingkon-
zepts der Dianefik unter den positiven verfas-

sungsrechtlichen Religionsbegriff subsumiert
würden, könnten sich die Angeklagten vorlie-
gend nicht auf die Religionsfreiheit berufen. Wie .
bereits eingehend dargelegt, gilt die Religions-
freiheit nur innerhalb der Schranken der allge-
meinen Rechtsordnung. Der einzelne geniesst bei
der Ausübung der Freiheitsrechte den Schutz der
Bundesverfassung nur in dem Masse, als dadurch
nicht entweder die Interessen der anderen ver-

letzt und damit mittelbar das öffentliche Wohl
beeinträchtigt oder unmittelbar die staatlichen
Interessen gefährdet werden (vgl. Blum, a.a.O.,

S, 63-65). Auch auf die entsprechende Recht-
sprechung wurde bereits eingehend hingewiesen.

Das Bundesgericht hat zudem gewerbepoli-
zeiliche Regelungen für das Hausieren mit reli-
giösen Schriften (B GE 561 431) und polizeiliche
Beschränkungen von Geldsammlungen für reli-
giöse Zwecke für zulässig erklärt. Bereits in BGE
50 I 369 ff. hat es das Hausieren mit religiösen
Schriften einem Kantonalen Hausiergesetz un-
terstellt und ausdrücklich festgehalten: <Aus dem
Vorbehalt der öffentlichen Ordnung ergibt sich
ohne weiteres, dass die religiöse Werbearbeit,
wenn sie wie hier in der Erscheinungsform des
Hausierens mit Schriften, d, h. einer an sich ge-
weiblichen Betätigung, auftritt, sich grundsätz-
lich auch die polizeilichen Beschränkungen gefal-
len lassen muss, die für diese Art der Gewerbe-
ausübung zu Recht bestehen ...> (BGE 50 I 376
mit Verweisen). Auch die neuere Lehre geht da-
von aus, dass die religiöse Werbetätigkeit insbe-
sondere zum Schutz des Ruhebedürfnisses der.
Bevölkerung und von Treu und Glauben Ein-
schränkungen unterworfen werden darf (vgl.
Karlen, a.a.O., S. 305). Die D. Zürich betreibt
zum Vertrieb der S.-Leistungen ein nach kauf-
männischen Regeln geführtes Unternehmen. Sie
unterhält unter anderem auch einen Buchladen,
Mit Bezug auf diese gewerbliche Tätigkeit kön-
nen sich nun aber die vier Angeklagten als ge-
schäftsführende' Aktivmitglieder des Vereins
nicht auf die Religionsfreiheit berufen, selbst
wenn davon ausgegangen würde, es handle sich
bei dieser Tätigkeit um religiöse Handlungen im
Sinne der Verfassung (vgl. auch Karlen, a. a. 0.,

S. 216). Auch für die Angeklagten würden die
dargelegten Schranken gelten. Hinzu kommt,
dass im Hinblick auf die Schranken der Religions-
freiheit (Art. 49/50 BV) die rangmässig gleich-
geordnete wirtschaftsverfassungsrechtliche Norm
in Art. 31se;<les B V zu beachten ist, welche insbe-
sondere den Schutz der privaten Abnehmer vor
Täuschung und Verstössen gegen Treu und Glau-
ben bezweckt.
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1.2. D, als Unternehmen

1,2.1. Die Schranken der Wirtschaftsfreiheit

Religionsgemeinschaften und damit auch de-
ren Mitglieder, welche eigentliche Wirtschaftsun-
ternehmen betreiben, können für diese gewerbli-
ehe Tätigkeit zwar den Schutz der Religionsfrei-
heit nicht mehr beanspruchen. Auch Religionsge-
meinschäften, welche ein Unternehmen führen
und als Unternehmen am wirtschaftlichen Leben
teilnehmen, gemessen indessen den Schutz der
Handels und Gewerbefreiheit (Karlen, a.a.O,,
S. 216 und S. 250). Daraus ergibt sich nun aber
auch zwingend, dass diese Unternehmen und da-
mit ihre Mitglieder auch den Schranken der Wirt-
schaftsfreiheit unterliegen und dass damit insbe-
sondere auch die wirtschaftsrechtlichen Normen
wie Wucher und Betrug sowie besondere Wettbe-
werbsnormen Anwendung finden. Diese Nor-
men stellen denn auch eine Konkretisierung
einerseits des Verbotes eines Verstosses gegen
Treu und Glauben (Art. 2 ZGB, Art. 2 UWG)
und anderseits des Täuschungsverbotes dar.

1.2.2. Wirtschaftsstrafrecht

a) Schutz der Privatautonomie der Rechtssubjekte
Unsere Rechtsordnung geht von der Privatau-

tonomie aller Rechtssubjekte aus und schützt da-
her insbesondere eine korrekte und unverfälsch-
te Willensbildung beim Vertragsabschluss mittels
verschiedener Gesetze; widerrechtlich ist daher
die Ubervorteüung (Zivilrecht: Art. 21 OR; Straf-
recht: Art. 1.57 StGB) und die Täuschung (Zivü-
recht: Art. 28 OR; Strafrecht: Art. 148 StGB). Das
zivil- und strafrechtliche Vertrauensgebot und
Täuschungsverbot findet zudem seine zivil- und
strafrechtliche Ergänzung im wettbewerbsrecht-
lichen Vertrauensgebot und Täuschungsverbot,
das als Konkretisierung der Haftung aus culpa in

contrahendo (Art, 4l ff. OR; vgl. Art. 48 alt OR;
heute UWG) aufgefasst werden kann. Es ist da-
her eine logische Folge, dass der Betrug nach
Art. 148 StGB (insbesondere Täuschung/Arg-
list) und der psychologische Kaufzwang nach
Art. 3 lit. h in Verbindung mit Art. 23 UWG (ins-
besondere Ausnutzung eines Vertrauensverhält-
nisses oder der Inferiorität beim Vertragsschluss)
gemeinsame objektive Tatbestandsmerkmale auf-
weisen. Die Anklage verpflichtet daher auch zu
einer wettbewerbsrechtlichen Qualifikation im
Sinne einer IdeaLkonkurrenz.

b) M.ittäterschaft
M:ittäterschaft, als gemeinschaftliche Bege-

hung der Tat verstanden, erfordert sowohl einen
gemeinsamen Tatentschluss der Beteiligten wie

dessen gemeinsame (<arbeitsteilige>) Verwirkli-
chung (Stratenwerth» Schweizerisches Straf recht
AT I, Bern 1982, S. 232). Der gemeinsame Tatent-
schluss begründet und begrenzt die Einheit der
Mittäter, wobei dieser gemeinsame Tatentschluss
nicht ausdrücklich erklärt werden muss; es ge-
nügt, dass er konkludent zum Ausdruck kommt.
Auch müssen ihn nicht alle Mittäter gleichzeitig
fassen, ein Beteiligter kann sich anderen nach-
träglich anschliessen (Stratenwerth, a.a.O.,
S, 323-324), Nach bundesgerichtlichor Rech t-
sprechung ist Mittäterschaft bereits die massgeb-
liche Mitwirkung an der Entschlussfassung, Pla-
nung oder Ausführung einer Straftat, wobei be-
sonders auf das Mass des schuldhaften Willens
abzustellen ist (B GE 108 IV 92).

Alle vier Angeklagten sind geschäftsführende
Aktivmitglieder des Vereins D. Zürich und als
solche selbständig zum Verkauf von S.-Kursen
und -Materialien berechtigt, weshalb sie als ge-
schäftsführende Mitglieder bzw. faktische Orga-
ne des Vereins im weitesten Sinne zu betrachten
sind. Jeder der vier Angeklagten hat der Geschä-
digten denn auch S.-Unterlagen verkauft. Dabei
konnten sich grundsätzlich alle - wie bereits er-
stellt - auf die durch den ersten Test ermittelten
persönlichen Probleme der Geschädigten bezie-
hen und für einen Grossteil der Verkäufe auch auf
die nach dem zweiten Test bzw. Interview festge-
legte Reihenfolge der zu verkaufenden Kurse
und Materialien. Zudem profitierten die Ange-
klagten 2, 3 und 4 im Rahmen des Marketing-
Konzepts der D. als Mittäter von dem zwischen
der Geschädigten und dem Angeklagten l auf
Grund des Auditing bestehenden Vertrauensver-
hältnis, traten sie doch der Geschädigten gegen-
über als Aktivmitglieder der D. auf, wobei sie
wussten, dass die Geschädigte beim Angeklagten
l das Auditing besuchte. Überdies schickte der
Angeklagte l, der für die Geschädigte im Rah-
men des Auditing als Autoritätsperson auftrat,
die Geschädigte für die Verkäufe vom 23. No-
vember 1987, 2. Febmar 1988 und 16. Februar
1988 direkt zum Angeklagten 2 und zum Ange-
klagten 4. Zudem profitierten die vier Angeklag-
ten von sämtlichen getätigten Verkäufen gemein-
sam insofern, als nach eigenen Angaben die Pro-
Visionen für den Verkauf .von Büchern und Kas-
setten anteilsmässig nach Massgabe der Beteili-
gung bei den Verkaufsgesprächen ausbezahlt
werden sowie insofern, als auch ihr Entgelt ge-
mäss arbeitsvertraglicher 'Regelung vom allge-'
meinen Umsatz der D. abhängig ist. Sodann
wusste der Angeklagte 4 bei seinem Verkauf, dass
der Geschädigten zuvor bereits vom Angeklag-
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ten 2 Unterlagen verkauft worden waren. Der
Angeklagte l wusste bei seinem Verkauf, dass der
Geschädigten zuvor bereits vom Angeklagten 2
und vom Angeklagten 4 Unterlagen verkauft
worden waren, hatte er die Geschädigte doch
selbst zu diesen geschickt, und die Angeklagte 3
schliesslich wusste bei ihrem Verkauf, nach eige-
nen Angaben auf Grund ihrer Tätigkeit in der
Buchhaltung, dass der Geschädigten zuvor be-
reits von den Angeklagten l, 2 und 4 Unterlagen
verkauft worden waren. Zudem mussten sie sich
auf Grund der anteilsmässigen Provisionsrege-
lung zwangsläufig über die mit der Geschädigten
getätigten Verkäufe unterhalten haben, mussten
sie doch zur Feststellung der Höhe der Provision
jedes einzelnen jeweils abklären, wer mit der Ge-
schädigten in welchem Masse Verkaufsgespräche
geführt hatte. Die vier Angeklagten haben somit
im-Rahmen des Marketing-Konzepts der D. zu-
mindest in stillschweigendem Einvernehmen zu-
sammengewirkt. Indem jeder der Angeklagten
der Geschädigten S.-Unterlagen verkauft hat, ob-
wohl er bzw. sie erkannt haben musste, dass die
Geschädigte auf Grund ihrer geistigen Retardie-
rung nicht in der Lage war, diese zu verstehen, hat
jeder einen entscheidenden Tatbeitrag geleistet.

2. Die Straftatbestände im besonderen

2.1. Betrug

Einen Betrug im Sinne von Art. 148 Abs. l
StGB begeht, wer in der Absicht, sich oder einen
anderen unrechtmässig zu bereichern, jemanden
'durch Vorspiegelung öder Unterdrückung von
Tatsachen arglistig irreführt oder den Irrtum
eines anderen arglistig benutzt und so den Irren-
den zu einem Verhalten bestimmt, wodurch die-
ser sich selbst oder einen anderen am Vermögen
schädigt.

2.1.1. Objektiver Tatbestand

In objektiver Hinsicht setzt Art. 148 Abs. l
StGB demnach voraus, dass der Täter durch ein

• täuschendes Verhalten das Opfer arglistig veran-
lasst, sich selbst oder ein seiner Verfügung unter-
liegendes Vermögen zu schädigen.

a) Das motivierende Verhalten - Täuschung -
Arglist

Art. 148 Abs. l StGB erfordert zunächst eine
Täuschung, welches Tatbestandsmerkmal - dem
Wortlaut der zitierten Bestimmung entsprechend
- im Vorspiegeln oder Unterdrücken von Tatsa-
chen, aber auch im Benutzen des Irrtums eines
anderen als erfüllt betrachtet wird. Tatsachen
sind alle in der Vergangenheit oder Gegenwart

liegenden Zustände oder Vorgänge, auch solche
des Innenlebens. Als Vorspiegelung gilt jede Auf-
Stellung einer unwahren Behauptung. Dies kann
auch durch konkludente Handlung geschehen
(Noll, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Zürich
1983,S.194).

Gemäss erstelltem Sachverhalt war die Ge-
schädigte infolge ihrer geistigen Retardierung
nicht in der Lage, den Inhalt der ihr verkauften
Kurse und Materialien zu verstehen. Dies ist ein
Zustand, der im Zeitpunkt der jeweiligen Ver-
kaufsgespräche bestand, und stellt somit eine Ta t-
sache im Rechtssinne dar. Da ihr aber bereits die •
Grundvoraussetzung - nämlich das Verstehen -

für den Gebrauch der ihr verkauften Kurse und
Unterlagen fehlte, konnte sie aus diesen Kursen
und Materialien auch keinerlei Nutzen ziehen
und waren diese namentlich für sie nicht geeignet,
ihre persönlichen Probleme lösen zu können,
Auch dies stand somit im Zeitpunkt der jewei-
ligen Verkaufsgespräche fest und stellt eine Tat-
sache im Rechtssinne dar, (...) Indem die Ange-
klagten der Geschädigten einredeten, die von
ihnen angebotenen Kurse und Materialien seien
für sie - die Geschädigte - geeignet, ihre persön-
lichen Probleme lösen zu können, obwohl sie wuss-
ten, dass die Geschädigte wegen ihrer geistigen
Retardierung nicht in der Lage war, diese zu ver-
stehen, spiegelten sie der' Geschädigten somit eine
falsche Tatsache vor und täuschten die Geschädigte
namentlich über den für sie möglichen Gebrauch
und Nutzen dieser Kurse und Unterlagen.

Wenn die Verteidigung nun einwendet, die
Angeklagten hätten der Geschädigten lediglich
eine <Prognose> gestellt und der Gebrauch und
die Nützlichkeit von Lehrmaterialien müsse im-
mer auf ein bestimmtes Ziel bezogen werden,
welches vorliegend persönliche Probleme zu lö-
sen gewesen sei, was keine Tatsache sei, worüber
getäuscht werden könne, sondern eine Frage von
zukünftigen Vorgängen bzw. Hoffnungen, und
die Geschädigte somit nicht über eine Tatsache
im Sinne von Art. 148 StGB getäuscht worden
sei, verkennt sie, dass auch künftige Tatsachen
zugleich gegenwärtige Tatsachen im Sinne von
Art. 148 StGB sein können, wenn der Täter seine
Prognose auf unrichtige, gegenwärtige Tatsachen
stützt. Auch wer über die Bedingungen und die
Voraussetzungen von Prognosen täuscht, begeht
eine Täuschung im Sinne von Art. 148 Abs. l
StGB, denn Voraussetzungen von Prognosen und
das beim Erklärenden vorhandene Wissen dar-
über stellen auch Tatsachen im Sinne von
Art. 148 dar (Noll, a.a.0., S. 194;vgl, insbesonde-

re auch; B GE 89 IV 75, BGE 92 IV 67, ZR 82
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[1983] Nr. 37). Selbst wenn vorliegend davon aus-
gegangen würde, dass die Angeklagten der Ge-
schädigten auch eine <Prognose> gestellt hätten,
würde somit eine Täuschung im' Sinne von
Art, 148 Abs. l StGB vorliegen, denn indem die
Angeklagten der Geschädigten eingeredet ha-
ben,' die von ihnen angebotenen Kurse und Ma-

terialien seien für sie geeignet, ihre persönlichen
Probleme lösen zu können, haben sie ihr zumin-
dest konkludent auch erklärt, dass sie diese Kurse
und Lehrmaterialien verstehen und damit nutzen
könne, und die Geschädigte somit über die Vor-
aussetzung ihrer - angeblichen - Prognose ge-
täuscht. (...) Gemäss bundesgerichtlicher Praxis
kann nicht nur über die Voraussetzungen von
Prognosen im Sinne von Art. 148 getäuscht wer-
den, sondern stellen überdies Absichten auch
gegenwärtige Tatsachen im Sinne von Art. 148
StGB dar (BGE 102 IV 86,107 IV 30,110 IV 22).
Absichten beziehen sich nun aber zwangsläufig
auch immer auf ein zukünftiges Ereignis.

Das täuschende Verhalten muss sodann stets
als arglistige Irrefühmng zu qualifizieren sein.
Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist eine einfa-
ehe Lüge arglistig, wenn deren Überprüfung dem
Getäuschten nicht oder nur mit besonderer Mühe
mögüch ist, dem Getäuschten die Überprüfung
nicht zumutbar ist, der Täter den Getäuschten
von der Überprüfung abhält oder der Täter auf
Grund besonderer Umstände damit rechnet, dass
das Opfer von einer Überprüfung absehen werde
(BGE 1131 b 172, BGE 107 IV 170). Letzteres ist
insbesondere gegeben, wenn der Täter auf Grund
bestimmter Umstände im voraus erkennt, dass er
es mit einem Opfer zu tun hat, das ihm infolge
Unbeholfenheit, Unerfahrenheit usw.'besonde-
res Vertrauen entgegenbringt und deshalb aller
Voraussicht nach von einer Überprüfung absieht
(BGE 106 IV 31).

Bei festgestellter Inferiorität des Opfers kann
die Irreführung des Täters a priori als .arglistig
qualifiziert werden. B efindet sich das Opfer infol-
ge Geistesschwäche, Senilität, Leichtgläubigkeit
usw. m einer besonders vertrauenserheischenden

Position, genügt eine auf diesen Umständen fus-
sende Voraussicht des Täters, das Opfer werde-
eine Prüfung unterlassen, zur Annahme der Arg-
list (Wissmer, Das Tatbestandsmerkmal der Arg-
list beim Betrug, Zürich 1988, S. 81-«2).

Die Arglist ist vorliegend auf Grund der Infe-
riorität der Geschädigten klar gegeben. Die Ge-
schädigte leidet an einer geistigen Retardierung.
Wie bereits erstellt, musste diese geistige Behin-
derung von allen vier Angeklagten erkannt wor-
den sein, Der Geschädigten war es nun einerseits

infolge dieses Geisteszustandes gar nicht mög-
lich, die angebliche Geeignetheit der ihr verkauf-
ten Lehrmittel und Kurse zu überprüfen. Ande-
rerseits konnten die Angeklagten auf Grund der
- von ihnen erkannten —geistigen Retardierung
der Geschädigten voraussehen, dass die Geschä-
digte von. einer Überprüfung absehen werde. Zu-
dem bestand zwischen der Geschädigten und den
vier Angeklagten - wie bereits festgestellt - ein
Autoritäts- bzw. Vertrauensverhältnis im Sinne
einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Auch dieses
Autoritäts- bzw. Vertrauensverhältnis musste
von allen vier Angeklagten erkannt worden sein.
So musste der Angeklagte l bereits auf Grund des
von ihm durchgeführten Auditings mit der Ge-
schädigten zweifellos gewusst haben, dass die Ge-
schädigte ihm besonderes Vertrauen entgegen-
brachte, war die Geschädigte doch bereit, ihm
gegenüber höchst persönliche Angaben zu ma-
chen. Auch musste er sich seiner besonderen Stel-_

lung als Auditor innerhalb der Organisation der'
D. bewusst gewesen sein; auch für den Angeklag-
ten 2 war das Vertrauens- bzw. Autoritätsverhält-

nis erkennbar. So wusste er nicht nur, dass die

Geschädigte bereits den ersten Test, welcher der-
art persönliche Fragen enthält, dass er ein diffe-
renziertes Persönlichkeitsbüd vermittelt, ausge-
füllt hatte, sondern auch, dass die Geschädigte
zuvor b&reits beim Angeklagten l und auch bei
T., welche beide Auditoren sind, gewesen war.
Dass der Angeklagte 2 dieses Autoritäts- b2w.
Vertrauensverhältnis erkannt hatte, brachte er
denn auch mit seiner Aussage, dass der Hinweis
auf die für die Geschädigte notwendigen Bücher
gereicht habe und die Geschädigte habe dazu
nichts mehr zu sagen gehabt, klar zum Ausdruck.
Auch die Angeklagte 3 musste dieses Vertrauens-
bzw. Autoritätsverhältnis erkannt haben, wusste
doch auch sie, dass die Geschädigte den ersten
Test ausgefüllt hatte und dass die Geschädigte
beim Angeklagten l im Auditing gewesen war;
gerade zu diesem Auditing verkaufte sie ihr dann
auch die Kassetten. Zudem musste die An-
geklagte 3 auch aus dem Umstand, dass die Ge-
schädigte bereit war, mit ihr über ein so persön-
liches.Thema wie das Auditing zu sprechen, er-
kannt haben, dass die Geschädigte ihr besonderes
Vertrauen entgegenbrachte. Schliesslich musste
auch der Angeklagte 4 das Vertrauens- bzw. Auto-
ritätsverhältnis erkannt haben, wusste doch auch
er, dass die Geschädigte den ersten Test ausgefüllt
hatte und dass sie beim'Angeklagten l und bei T.
gewesen war. Auch auf Grund dieses - von ihnen

erkannten - Autoritäts- bzw. Vertrauensver-

hältnisses im Sinne einer Schüler-Lehrer-Bezie-
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hung konnten die Angeklagten davon ausgehen,
dass die Geschädigte von einer Überprüfung ab-
sehen werde.

b) Irrtum
Das irreführende Verhalten muss bei der Per-

son, die getäuscht werden soll, tatsächlich einen
Irrtum hervorrufen, so dass ihre Vorstellung nicht
mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Weitere An-
forderungen werden an den Irrtum nicht gestellt.
So kommt es insbesondere nicht darauf an,ob der
Getäuschte urteilsfähig ist oder nicht (Rehberg,
Strafrecht III, 5, A. Zürich 1990,S.133),

Die Geschädigte hat unter anderem ausge-
sagt, sie habe natürlich geglaubt, dass sie mit dem
Auditing ihre Schuldgefühle wegbringen könne,
und auch, sie habe allem zugesagt, weil sie habe
lernen wollen, ihre Schuldgefühle zu überwinden.

Zudem sagte sie aus, sie habe schon daran
geglaubt, dass es etwas nützt. Es sei für sie neu
gewesen, und bei einem Teil der Leute sei es ja
auch gegangen. Überdies befand sie sich noch
anlässlich ihrer Einvernähme vom 30. Juni 1988
in der irrigen Vorstellung, sie hätte mit dem Rei-
nigungsrundown ihre Schuldgefühle heraus-
schwitzen können. Aus diesen Aussagen kann -

entgegen der Ansicht der Verteidigung - nicht
gefolgert werden, die Geschädigte sei vorliegend
keinem'relevanten Irrtum unterlegen. Vielmehr
ergibt sich daraus klar, dass die Geschädigte tat-
sachlich der irrigen Ansicht war, sie könne die
Kurse und Materialien verstehen und diese seien
für sie geeignet, ihre persönlichen Probleme
lösen zu können. Sie unterlag damit auch dem
Irrtum, sie könne diese verstehen und einen Nut-
zen daraus ziehen.

Schliesslich ist an dieser Stelle bezüglich des
Einwandes der Verteidigung, wonach der Irrtum
der Geschädigten nicht aus der Anklageschrift
hervorgehe, festzuhalten, dass. vorliegend von
einer Verletzung des Anklageprinzips keine Re-
de sein kann, ergibt sich doch der Irtum der Ge-
schädigten klar aus dem in der Anklageschrift
dargestellten Sachverhalt (vgl. insbesondere
<überredeten>, <redeten ein>, vorgetäuschte und

nicht vorhandene Geeignetheit>). Insbesondere
ist die Verteidigung darauf hinzuweisen, dass bei
der Prüfung der Frage, ob eine Anklageschrift
den formellen Anforderungen genüge, sie als
Ganzes zu würdigen ist; nicht der Wortlaut allein,
sondern der erkennbare wirkliche Sinn ist mass-
gebend (ZR 1958 Nr. 4 und ZR 1969 Nr. 61).

c) Vermögensverfügung
Anerkanntermassen hat die Geschädigte für

die von ihr gekauften Kurse und Unterlagen die

.in der Aufstellung des Geschädigtenvertreters
angeführten Beträge bezahlt. Dies deckt sich
auch mit dem übrigen Untersuchungsergebnis.
Damit ist auch das Tatbestandselement der Ver-
mögensverfügung erfüllt.

d) Motivationszusammenhang
Zwischen der Täuschung, dem Irrtum und der

Vermögensverfügung muss sodann ein Motiva-
tionszusammenhang bestehen (Stratenwerth,
a.a,0„ §10 N 43).

Auch dieses Tatbestandsmerkmal ist vorlie-
gcnd erfüllt, denn das motivierende Verhalten
der Angeklagten, das darin bestand, dass sie der
Geschädigten einredeten, die ihr angebotenen
Kurse und Materialien seien für sie geeignet, ihre
persönlichen Probleme lösen zu können, bewirk-
te bei der Geschädigtön eine von der Wirklichkeit
abweichende Vorstellung, nämlich den Irrtum,
dass sie diese Unterlagen verstehen und nutzen
könne, dass diese also für sie geeignet seien, ihre
persönlichen Probleme lösen zu können. Gerade
weil sie diesem Irrtum unterlag, hat sie die ihr
angebotenen Kurse und Materialien gekauft.

Die Verteidigung führt an, die Geschädigte
habe die Kurse und Materialien nur gekauft, weil
sie nicht habe nein sagen können, und damit fehle
es am Motivationszusammenhang. Dem ist ent-

gegenzuhalten, dass auch beachtet werden muss,
weshalb die Geschädigte nicht nein sagen konnte.
So sagte die Geschädigte aus, die Kurse und Ma-
terialien seien ihr in den Verkaufs gesprächen der-
art angeboten worden, dass sie nicht habe nein
sagen können. Das Angebot aber bestand in der
täuschenden Angabe, dass sie mit diesen Kursen
und Materialien ihre konkreten persönlichen
Probleme lösen könne.

e) Vermögensschaden
Der Vermögensschaden besteht in der Diffe-

renz zwischen dem Geldwert des Gesamtvermö-
gens nach der Vermögensdisposition und dem
Wert, den es ohne die schädigende Vermögens-
disposition gehabt hätte. Als Schädigung im Sin-
ne von Art. 148 StGB genügt jede Beeinträchti-
güng des Vermögens, auch wenn sie bloss vor-

übergehend ist (BGE 105 IV 104). Gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung ist bei zweisei-
tigen Verträgen eine Schädigung des Getäusch-
ten schon immer dann gegeben, wenn Leistung
und Gegenleistung in einem für ihn ungünstige-
ren Wertverhältnis stehen, als sie nach der vorge-
spiegelten Sachlage stehen müssten (objektiv-in-
dividueller Vermögensbegriff; BGE 113 I b 174).
In der Lehre wird zudem die Auffassung ver-
treten, es sei überdies die Unbrauchbarkeit der
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Gegenleistung für die besonderen Zwecke des
Betroffenen erforderlich (Stratenwerth, a.a.O.,

§ ION 58; Noll, a.a.O., S. 202 f.), wobei auch nach
dieser engeren Auffassung dort, wo andere Mass-

Stäbe fehlen, der Wille des Betroffenen über den
Zweck entscheiden muss, an dem die Brauchbar-
keit der Gegenleistung zu messen ist (S träte n-
werth,a.a.O.,§10N59),

Auch nach dieser engeren Auffassung ist vor-
liegend ein Vennögensschaden zu bejahen. Die
Geschädigte war infolge ihrer geistigen Retardie-
rung nicht in der Lage, die ihr verkauften Kurse
und Materialien zu verstehen; sie konnte somit
keinerlei Nutzen aus diesen ziehen. Damit waren

' die Kurse und Materialien für sie völlig unbrauch-
bar und wertlos. Insbesondere ist an dieser Stelle
nochmals darauf hinzuweisen, dass dies - entge-
gen der von der Verteidigung vertretenen An-
sieht- auch für das Auditing und den Reinigungs-
rundown gilt, konnte doch die Geschädigte einer-
seits mangels Verständnis der notwendigen
Schlüsselworte keinerlei Nutzen aus dem Audi-
ting ziehen und fehlten ihr daher anderseits gera-
de auch die Voraussetzungen zur Absolvierung
des Reinigungsrundowns. Die Geschädigte hat
somit für ihre Vermögensleistung keinerlei für sie
brauchbare Gegenleistung erhalten und erlitt in-
folgedessen einen Vermögensschaden im Sinne
von Art. 148 Abs. l StGB. Daran ändert auch der
Umstand, dass ihr die bezahlten Beträge zurück-
erstattet wurden, nichts, genügt doch bereits eine
vorübergehende Schädigung.

2:1.2. Subjektiver Tatbestand

In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 148
Abs. l StGB vorsätzliches, d. h, wissentliches und
willentliches (Art. 18 Abs. 2 StGB) Handeln -
wobei Eventualvorsatz genügt - und die Absicht,
sich oder einen anderen unrechtmässig zu berei-
chem.

Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich mit
aller Deutlichkeit, dass die Angeklagten vorsätz-
lich gehandelt haben. Obwohl sie alle erkannt
haben mussten, dass die Geschädigte an einer
geistigen Retardierung litt und daher nicht in der
Lage war, die ihr angebotenen Kurse und Mate-
rialien zu verstehen und zu' nutzen, überredeten

sie die Geschädigte in den Verkaufsgesprächen
im Rahmen des IvIarketing-Konzepts der D. (Per-
sönlichkeitstest, Interview und vorgängige Fest-
legung des <Kursprogramms> samt Materialien)
zum Kauf dieser Kurse und Unterlagen, indem
sie ihr einredeten, diese seien für sie geeignet,
ihre persönlichen Probleme lösen zu können. Da-
mit nahmen sie zumindest in Kauf, dass die Ge-

schädigte an ihrem Vermögen geschädigt wurde,
musste ihnen doch bewusst sein, dass diese Un-

terlagen für die Geschädigte völlig nutz- und da-
mit wertlos waren. Ihre Behauptungen, dass sie
der Geschädigten hätten helfen wollen, vermö-
gen angesichts dieser Sachlage keineswegs zu
überzeugen. Ebensowenig überzeugt ihr Ein-
wand, sie hätten selber bereits ein Vielfaches für
Kurse und Unterlagen der S. bezahlt und seien
von deren Nützlichkeit überzeugt, denn diese
Nützlichkeit setzt eben voraus, dass die grund-
legende Bedingung, nämlich das Verstehenkön-
nen, gegeben ist. Dass diese Fähigkeit der Ge-
schädigten fehlte, mussten aber alle vier - wie
bereits eingehend begründet - erkannt haben.
Dabei musste ihnen auch allen bewusst sein, dass
die Geschädigte wegen ihrer -von den Angeklag-
ten erkannten - geistigen Behinderung und
wegen des - von den Angeklagten ebenfalls
erkannten - bestehenden Autoritäts- bzw. Ver-

trauensverhältnisses im Sinne einer Lehrer-
Schüler-Beziehung, von einer Überprüfung der
vorgetäuschten Geeignetheit absehen werde.

Als erstrebte Bereicherung genügt jeder Ver-
mögensvorteil (Stratenwerth, a.a.O,, § 8 N 45).
Vorliegend erlangten sowohl die D. Zürich als
auch die vier Angeklagten einen Vennögensvor-
teil. Die Geschädigte leistete den Kaufpreis für
die Kurse und Materialien an die D. Zürich; die
vier Angeklagten sind jedoch als geschäftsfüh-
rende Aktivmitglieder des Vereins auf Grund
ihrer verträglichen Entgeltregelung direkt und in
der bereits dargelegten doppelten Weise, nämUch
individuell und generell, am Umsatz beteiligt. So
erhielten zumindest der Angeklagte l, der Ange-
klagte 2 und der Angeklagte 4 für den Verkauf
der Bücher und Kassetten auch anteilsmässig
Provisionen in der Höhe von 5%-10% des Ver-
kaufspreises.

Alle vier Angeklagten sind wie bereits dar-
gelegt hoch verschuldet und bestreiten ihr
Erwerbseinkommen vollumfänglich mit ihrer
Tätigkeit für die D. Zürich, wobei dieses Einkom-
men infolge der verträglichen Entgeltregelung
und der Provisionsbestimmungen um so tiefer ist,
je weniger Kurse und Unterlagen verkauft wer-
den. Bereits auf Grund dieser Verschuldungs-
und Einkommenssituation der Angeklagten ist
klar ersichtlich, dass sie ein vitales Interesse dar-
an haben müssen, dass möglichst viele Kurse und
Unterlagen verkauft werden. Wenn die Verteidi-
gung einwendet, dass der Angeklagte l an einem
anderen Ort viel mehr verdienen könnte und
somit nicht mit Bereicherungsabsicht habe han-
dein können, lässt sie ausser acht, dass beim An-
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geklagten l (und auch bei den übrigen Angeklag-
ten) - wie bereits festgestellt - auch von einer
starken geistigen Abhängigkeit ausgegangen
werden muss, was eine andere Tätigkeit wohl nur
schwerlich zuliesse. Gerade der Angeklagte l ist
denn auch nach einem kurzen Unterbruch wieder .
als Mitarbeiter zur D. zurückgekehrt. Dies
schliesst jedoch nicht aus, dass die Angeklagten
innerhalb der Organisation der D. durchaus auf
ihren eigenen Vorteil bedacht sein können. Letz-
teres spiegelt sich denn auch im umsatzabhängi-
gen Entgelt und im Provisionssystem wider. Da
die Angeklagten erkannt haben mussten, dass die
Geschädigte infolge ihrer geistigen Behinderung
gar keinen Nutzen aus den ihr verkauften Kursen
und Materialien ziehen konnte, und sie ihr daher
gar nicht helfen konnten, bleibt als einziges Motiv
für die Verkäufe die Bereicher.ungsabsicht. Dabei
ist festzuhalten, dass der Einwand der Verteidi-
gung, wonach einwandfrei feststünde: Je düm-
mer der Schüler, desto grösser der Arbeitsauf-
wand der D. bzw. desto schlechter das Geschäfte
weshalb vorliegend gar keine finanziellen bzw.
Bereicherungserwägungen angestellt worden
sein könnten, nicht zu überzeugen vermag. Zum

einen ist die Aussage, dass sämtliche verkauften
Unterlagen mit einer <Kursbegleitung> hätten
durchgearbeitet werden können und dies erst
noch ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand,
angesichts der Fülle des innert kurzer Zeit ver-
kauften Materials völlig unglaubwürdig. Zum an-
deren wurde der Geschädigten, gerade weil sie
nicht verstanden hatte und Fragen stellte, noch

• zusätzliches Material, nämlich von der Angeklag-
ten 3 die Kassetten zum Auditing, verkauft. Im
<HQS-Ordner> heisst es denn auch: <Ein Buch zu
verkaufen erspart es Ihnen auch, sehr viel Zeit
und Mühe für den Versuch aufzuwenden, alles
über die S. zu erklären, wenn sich der Betreffende
doch ein Buch kaufen und diese Dinge in seinem
eigenen Raum und seiner eigenen Zeit herausfin-
den kann> (vgl. HCO PL 21. Oktober 1971 III
<Verkaufen von Bücherm). Wenn ein Student
also nichts versteht und Fragen hat, ist dies für die
D. keineswegs ein schlechtes Geschäft; vielmehr
besteht die Aufforderung, noch mehr zu ver-
kaufen. . •

Dass die erstrebte Bereicherung unrechtmäs-
sig war, ist evident und bedarf keiner weiteren
Ausführungen, konnten die Angeklagten doch

• bei ihrer Tat auf keinerlei gegenüber der Geschä-
digten bestehenden Anspruch abstellen.

Damit sind sowohl die objektiven, als auch die
subjektiven Tatbestandselemente des Betruges
im Sinne von Art. 148 Abs. l StGB erfüllt, wes-

halb die vier Angeklagten in diesem Punkte
schuldig zu sprechen sind.

2.2. Wucher

Des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. l
StGB macht sich schuldig, wer die Notlage, die
Abhängigkeit, die Geistesschwäche, die Uner-
fahrenheit, die Charakterschwäche oder den
Leichtsinn einer Person ausbeutet, um sich oder
einem anderen für eine Vermögensleistung Ver-
mögensvorteile gewähren oder versprechen zu
lassen, die mit der Leistung in einem offenbaren
Missverhältnis stehen.

2.2.1. Objektiver Tatbestand

a) Unterlegenheit der Geschädigten
In objektiver Hinsicht setzt Art. 157 Ziff. l

StGB zunächst beim Betroffenen eine Situation
der Unterlegenheit gegenüber dem Täter voraus
(Stratenwerth, a.a.O., § 13 N 4).

Vorliegend ergibt sich die Unterlegenheit der
Geschädigten klar aus ihrer geistigen Behinde-
rung und aus ihrer Unerfahrenheit. Die Geschä-
digte war nicht in der Lage, sich über den Wert
der ihr verkauften Kurse und Unterlagen ein ver-

nunftgemässes Urteil zu bilden. Die Verteidigung
anerkannte denn auch die Unterlegenheit der
Geschädigten im Sinne von Art, 157 Ziff. l StG.

Hinsichtlich der Unerfahrenheit der Geschä-
digten ist sodann festzuhalten, dass entgegen dem
von der Verteidigung in der Untersuchung ange-
führten Entscheid (SJZ 81 [1985] S. 199) auch in
Glaub enssachen durchaus Unerfahrenheit gege-
ben sein kann. Dieser Entscheid (SJZ 81 [1985]
S. 199) geht bei der Auslegung des Wortlautes
<Unerfahrenheit> unzutreffend von einer engen
Begriffsbestimmung aus und beschränkt ihn auf
den erkenntnistheoretisch-kritischen Begriff der
Erfahrung, womit indessen das kritische Be-
wusstsein des Richters mit dem naiven Bewusst-
sein des Bewucherten in unzulässiger Weise
gleichgesetzt wird. Gerade in <Glaubenssachen>
wird das naive Bewusstsein eines Übervorteilten
niemals in der Lage sein zu unterscheiden, ob
seine Vorstellungen auf allgemein überprüfbare
Sachverhalte zutreffen. (= Erfahrung im Sinne
von Erkenntnis) oder nicht (= Glaubensinhalte),
Gerade die mangelnde Urteilskraft und das Un-
vermögen, Erkenntnis und Glauben unterschei-
den zu können, machen die Unerfahrenheit eines
Bewucherten auch in Glaubenssachen aus. Mit
der undifferenzierten Auslegung von Art. 157
StGB im erwähnten Entscheid (SJZ 81 [1985]
S. 200, E. 2) würde gerade das Geschäft mit der
Unwissenheit und Unerfahrenheit in unzulässi-



96. -302.

ger Weise ermöglicht. Die dem Entscheid zugrun-
deliegende Auffassung blieb denn auch zu Recht
nicht unwidersprochen. So wurde im Kanton
Thurgau ein Angeklagter, welcher während
11/^ Jahren die Notlage und den Aberglauben von
Landsleuten ausnützte, um ihnen Amulette und
wertlose <Arzneien> zu masslos übersetzten Prei-

sen anzudrehen, indem er ihnen und ihren Ange-

hängen Leiden andichtete oder Schicksals-
Schläge prophezeite, die nur mit Hilfe seiner wun-
dertätigen Kreuze und Medaillen abzuwenden
seien, des gewerbsmässigen Betrugs- und
Wuchers durch Ausbeutung von Aberglauben für
schuldig befunden (vgl. RBOG 1976 32 S.76).

b) Offenbares Missverhältnis

Der Täter muss spdann die Inferiorität da-
durch ausbeuten, dass er sich für eine Vermögens-
leistung Vermögensvorteile gewähren oder ver-
sprechen lässt, die mit der Leistung in einem
offenbaren Missverhältnis stehen.

Als Vermögensleistung gelten dabei alle geld-
werten Zuwendungen. M^assgebend ist der straf-

' rechtliche Vermögensbegriff. Der Austausch von
Leistungen mit Personen, die sich in einer Notla-
ge usw. befinden, ist als solcher noch kein Un-
recht. Infolgedessen kommt alles auf das offenba-
re Missverhältnis an, in dem Leistung und Gegen-
leistung zueinander stehen (Stratenwerth, a.a.O,,

§ 13 N. 7). Anders als etwa bei gesetzlicher Fest-
legung eines bestimmten Zinssatzes, wie sie im
vergangenen Jahrhundert weithin üblich war, las-
sen sich nach der jetzigen Regelung generelle
Massstäbe für das wucherische Missverhältnis
von vornherein nicht formulieren: <Die gesamten
Umstände, unter denen das in Frage stehende
Grundgeschäft zustande gekommen ist, insbe-
sondere die subjektiven Verhältnisse des Kredit-
nehmers, Käufers usw., aber auch die Geschäfts-
Unkosten und das Risiko des Gläubigers sind zu
berücksichtigen> (Stratenwerth, a.a.O., § 13 N 8
und dortige Verweise). Von strafwürdigem
Wucher kann daher nur in klaren, extremen Päl-

len die Rede sein, in denen das Missverhältnis ein
offenbares ist.

Dies ist vorliegend der FaU, hat doch die Ge-
schädigte - wie bei der Feststellung des Sachver-
haltes eingehend dargelegt - für ihre Leistung
eine Gegenleistung erhalten, die für sie völlig
unbrauchbar und damit völlig wertlos ist, wobei
dies allen vier Angeklagten bewusst sein musste.

Dieses Abstellen auf den sogenannten objek-
tiv-individuellen Vermögensbegriff rechtfertigt
sich einerseits bereits aus dem Umstand, dass
dem Strafrecht - wie der Staatsanwalt zutreffend

ausgeführt hat - ein einheitlicher Vermögensbe-
griff zugrunde liegt. Ist aber nach diesem bereits
das offenbare Missverhältnis klar gegeben, müs-
sen die zur Lösung von Abgrenzungsschwierig-
keiten entwickelten Grundsätze gar nicht mehr
herangezogen werden. Anderseits ist zu beach-
ten, dass der Wuchertatbestand eine Schu'tznorm
darstellt; der in der Lehre und Rechtsprechung
vertretene Grundsatz, wonach bei der Beurtei-
lung des Missverhältnisses nicht auf den subjek-
tiven Nutzen für den Bewucherten abgestellt
werden könne, wurde massgeblich im Hinblick
auf den sich in einer Notlage befindenden Darle-
hensnehmer entwickelt - was der häufigste An-
wendungsfall von Art. 157 StGB darstellt -, um
zu verhindern, dass mit dem Argument, der Be-

wucherte habe wegen der mindestens vorüberge-
henden Behebung seiner Bedrängnis einen Vor-
teil erhalten, das Bestehen eines Missverhältnis-
ses abgelehnt werden könnte und so der Schutz-
zweck von Art. 157 StGB unterlaufen würde. In
dem von der Verteidigung weitgehend zitierten
Artikel von Rottenberg (ZStR 80 [1964]) wird
denn auch festgehalten, dass jedes Wucherge-
schaft für das Opfer in einem gewissen Sinne eine
-mindestens momentane -Hilfe darstelle (ZStR
80 [1964] S. 270). Dies mag beim Dariehens-
wucher insbesondere und generell bei der Aus-
beutung einer Notlage und der Abhängigkeit zu-
treffen; indessen trifft es gerade bei jenen Fällen,
wo das Missverhältnis und die Unterlegenheit in
der Geistesschwäche des Bewucherten begrün-
det sind, nicht zu, wie der vorliegende Fall mit
aller Deutlichkeit zeigt. Diese Konstellation wur-
de von Rottenberg, der sich überwiegend mit
dem Darlehenswucher befasst, offensichtüch
nicht berücksichtigt. Um dem Schutzgedanken
von Art. 157 StGB genügend Rechnung zu tra-
gen, können seine Ausführungen daher nicht un-
besehen zur Beurteilung des vorliegenden Sach-
verhaltes herangezogen werden. Zudem weist ge-

rade Rottenberg selbst mit Bezug auf jenen Fall,
wo der Darlehensgeber objektiv wegen des Be-
Stehens eines hohen Verlustrisikos gar keinen

• Vorteü erhält, auf ein Urteil des Obergerichtes
des Kantons Zürich hin und zitiert ausdrücklich:
<Das Strafgesetz und nicht die Gesetze von An-
gebot .und Nachfrage bestimmen letztlich die
Angemessenheit der Geschäftsbedingungen. Es
kann nicht darum gehen, dem Gläubiger unter
allen Umständen einen, wenn auch bescheidenen
Gewinn zu sichern, mag er mit noch so schweren
Opfern des Schuldners erkauft sein. Vielmehr
will der Gesetzgeber den wegen seiner Lage oder
seiner Eigenschaften bei seinen Vermögensdis-
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Positionen besonders Gefährdeten gegenüber ge-
wissen Zumutungen, die sich im Geschäftsver-
kehr aus dem freien Spiel der Kräfte ergeben,
schützen. Deswegen kann nicht die Rede davon
sein, dass die beiden Leistungen so lange nicht in
einem offenbaren Missverhältnis zueinander ste-
hen, als der Gläubiger nicht auf seine Rechnung
kommt. Dieser Grundsatz steht auch nicht im
Widerspruch zum Umstand, dass die Leistungs-
werte vom Gläubigerstandpunkt aus zu beurtei-
len sind, weil das Anrecht des Gläubigers auf
angemessene Vergütung am Schutzgedanken des
Gesetzes seine Grenze findet> (ZStR 80 [1964]
S. 279 und dortige Verweise). Bei jenen Fällen,
bei denen das Miss Verhältnis und die Unterlegen-
heit in der Geistesschwäche des Opfers begrün-
det sind, fordert gerade der Schutzgedanke von
Art. 157 StGB das Abstellen auf den objektiv-
individuellen Vermögensbegriff, wäre doch sonst
gerade ein wegen .seiner Geistesschwäche und
Unerfahrenheit unterlegenes Opfer völlig schutz-
los und könnten ihm von einem Anbieter beliebig
viele - für das Opfer völlig wertlose - Dienstlei-
stungen verkauft werden. Dies widerspräche ein-
deutig dem Schutzgedanken von Art. 157 StGB,

Somit ist vorliegend auch das Erfordernis des
offenbaren Missverhältnisses im Smne von
Art. 157 StGB erfüllt.

Alle vier Angeklagten haben als geschäftsfüh-
rende Aktivmitglieder des Vereins die Unterle-
genheit der Geschädigten ausgenutzt, um sowohl
für die D. Zürich als auch für sich selbst - infolge
der Umsatzbeteiügung und der Provisions-
bestimmungen - einen - im eben dargestellten
Sinne -übermässigenVermögensvorteil zu erlan-
gen, und somit die Geschädigte im Sinne von
Art. 157 StGB ausgebeutet,

2.2.2. Subjektiver Tatbestand

In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 157
StGB vorsätzliches Handeln.

Wie bereits beim Betrug ausführlich darge-
legt, konnten und mussten alle vier Angeklagten
die geistige Behinderung der Geschädigten er-
kennen, und es musste ihnen in der Folge auch
bewusst gewesen sein, dass die Geschädigte nicht
in der Lage war, die ihr verkauften Kurse und
Materialien zu verstehen und aus diesen einen
Nutzen zu ziehen, und es musste ihnen daher
bewusst gewesen sein, dass die Geschädigte für
ihre Leistung von ihnen - den Angeklagten- eine
Leistung erhielt, die für sie - die Geschädigte -

• völlig unbrauchbar und damit wertlos war.
Auch der subjektive Tatbestand von Art, 157

StGB ist somit vorliegend erfüllt.

2.2.3. Idealkonkurrenz zum Betrug

Betrug und Wucher stehen zueinander in
einer echten Idealkonkurrenz, denn die Zweck-

setzung bzw. das Seh utzobjekt der beiden Bestim-
mungen ist verschieden. Der Wuchertatbestand
nach Art. 157 StGB schützt primär den Vertrags-
partner und Abnehmer einer Leistung mit Bezug
auf die Aquivalenz der Leistungen. Schutzobjekt
ist damit die Ausgewogenheit der Leistungen als
solche. Der Wuchertatbestand schützt somit den
korrekten Inhalt eines Vertrages (vgl, Art. 21
OR). Demgegenüber bezweckt der Betrugstat-
bestand mit seiner Konzentration auf die Täu-
schungshandkmg nicht bloss die Ausgewogenheit
der Leistungen, sondern in erster Linie das kor-
rekte Zustandekommen eines Vertrages (vgl.
Art. 28 OR).

Die vier Angeklagten sind somit auch des
Wuchers im Sinne von Art. 157 StGB schuldig zu

sprechen.

2.3. Psychologischer Kaufzwang / aggressive Ver-
kaufsmethoden

Gemäss Art. 23 in Verbindung mit Art. 3 lit. h
UWG macht sich des unlauteren Wettbewerbs
schuldig, wer vorsätzlich den Kunden durch
besonders aggressive Verkaufsmethoden in
seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt.

Im Verlaufe der verschiedenen Revisionen
des Lauterkeitsrechtes bis zum heute geltenden
UWG vom 19. Dezember 1986 entwickelte sich
dessen-Verständnis von einem im Zusammen-

hang mit Art. 50 alt OR bzw. Art. 4l OR und
Art. 48 OR fast ausschliesslich persönUchkeits-
rechtlichen Ansatz zu einer im Sinne des jetzigen
UWG umfassenden auch sozialen Interpretation
des wirtschaftlichen Schutzes aller Marktbeteilig-
ten und der Allgemeinheit, Das am l. Mtärz 1988
in Kraft getretene neue UWG vom 19. Dezember
1986 baut die soziale und funktionale Betrach-
tungsweise des Wirtschafts- und Geschäftsver-
haltens weiter aus: Gemäss Art. l UWG be-
zweckt das Gesetz die Gewährleistung deslaute-
ren und unverfälschten Wettbewerbs im Interes-
se aller Beteiligten. Art. l UWG macht den funk-
tionalen Ansatz des UWG offenbar und deckt
den dem UWG zugrunde liegenden Leitgedan-
ken auf: Schutz des lauteren und unverfälschten
Wettbewerbes <im Interesse aller Beteiligtem.
Durch diesen Zusatz wird der Kreis der Schutz-
Objekte erweitert. Die Rolle der Konsumenten
als Adressaten und Mltgestalter des Wettbewerbs
wird verdeutlicht und die Dreidimensionalität
des Wettbewerbsrechts (Gleichwertigkeit der
Interessen von Anbietern, Konsumenten und



96. -304-

Allgemeinheit) sichtbar gemacht (vgl. Botschaft
zum UWG in: Dessemontet/Wernli/Romy/
Wollmann Gautier, UWG: Gesetz, Materialien,
Rechtsprechung, Lausanne 1989, S. 125). Die in
Art. 2 UWG verankerte Verpflichtung auf den
Grundsatz von Treu und Glauben im Wirtschafts-
verkehr, welche sowohl das Verhältnis zwischen
Mitbewerbern als auch zwischen Anbietern und
Abnehmern im Auge hat, macht deutlich, dass
das neue UWG nicht nur den Kreis der möglichen
Verletzer weiterzieht, sondern auch denjenigen
der Geschützten: Ein Wettbewerbsverhältnis
zwischen den Beteiligten ist für die Anwendung
des UWG nicht mehr Vorbedingung (vgl.
Schmid, Die Bezugnahme in der Werbung nach
dem B undesgesetz gegen den unlauteren Wettbe- •
werb vom 19. Dezember 1986, Zürich 1988, S. 129
f.). Dies wird auch daran ersichtlich, dass Art. 10
Ziff. 2 lit. b UWG nach den Berufs- und Wirt-
Schafts verbänden (lit. a) nun auch den Kons u-
mentenschutzorganisationen ein Klagerecht ge-
gen unlauteres Geschäftsverhalten einräumt,
Das UWG kommt demnach nicht nur in Fällen
des Vorliegens eines Konkurrenzverhältnisses
zwischen zwei Parteien, sondern insbesondere

auch dann zur Anwendung, wenn das Anbieter-

verhalten gegenüber privaten Abnehmern (=
Konsumenten) rechtlich zu würdigen ist. Gerade
Art. 3 lit, h UWG schützt denn auch insbesonde-
re die Entscheidungsfreiheit der privaten Abneh-
mer (= Konsumenten) von Leistungsangeboten.

Wie bereits dargelegt, muss vorliegend das
UWG als wirts chaftsrechtliches Gesetz zur An-
Wendung gelangen, unterstehen doch auch die
geschäftsführenden Aktivmitglieder von Reli-
gionsgemeinschaften den wirtschaftsrechtlichen
Normen, die mittels Unternehmen betriebliche
und gewerbliche Tätigkeiten ausüben, was vorlie-
gend der Fall ist. So wird denn auch in den
<Grundsätzen der Kommission für die Lauterkeit
in der Werbung> von 1989 im <GrundsatzNr. 1.3.>
zutreffend festgehalten: <Gemeinnützige und
religiöse Propaganda gilt nicht als Werbung. So-
weit religiöse oder gemeinnützige Organisatio-
nen eine kommerzielle Tätigkeit betreiben, ha-
ben diese die Grundsätze der weiblichen Lauter-
keit zu beachten. >

Daran vermag auch der Umstand, dass die
Geschädigte anlässlich der Käufe Vereinsmit-
glied der D. Zürich war, nichts zu ändern. Recht-
lich- ist die Mitgliedschaft in einer Religionsge-
meinschaft als Mitgliedschaft in einem Verein zu
betrachten. Zu den Mitgliederpflichten gehört
nun aber nicht in erster Linie der Kauf von Kur-
sen und Materialien; eine Vermischung zwischen

Mitgliedschaft und Kaufrecht erscheint nicht als
gerechtfertigt. Das Vereinsrecht kann daher das
Kauf- und Wettbewerbsrecht nicht ausser Kraft
setzen. Damit ist die Anwendbarkeit des UWG
im vorliegenden Fall gegeben, traten doch die
geschäftsführenden Aktivmitglieder des Vereins
gegenüber der Geschädigten als Anbieter von
Waren und Dienstleistungen auf.

2.3.1. Formelles

Gemäss Art. 23 UWG erfolgt eine Bestrafung
nur auf Antrag. Der zur Strafverfolgung notwen-
dige Strafantrag liegt vor und wurde innert Frist
gestellt (Art. 28 und Art. 29 StGB).

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
beginnt die dreünonatige Antragsfrist gemäss
Art. 29 StGB erst zu laufen, wenn der Antragsbe-
rechtigte vom Täter und von der Tat Kenntnis hat
(BGE 101 IV 116, BGE 105 IV 165, BGE 107 IV
9). Der Pflegevater der Geschädigten hat sich am
23. März 1988 erstmals an die D. Zürich gewandt
und unter anderem festgehalten: <Mit Empörung
habe ich erfahren, dass Sie meiner behinderten
Püegetochter rücksichtslos Bücher und Kurse
verkauft haben.> Erst von diesem Datum an kann

vorliegend davon ausgegangen werden, dass die
Geschädigte Kenntnis von der Tat hatte. Vorher
konnte sie infolge ihrer geistigen Retardierung
gar nicht Kenntnis davon haben. Die Antragsfrist
beginnt damit nicht vom Zeitpunkt der Verkäufe
an, sondern von der Kenntnisnahme der Tatsache
durch die Geschädigte, wonach an ihr ein delikti-
sches Verhalten verübt worden ist. Damitbeginnt
die Antragsfrist am 23. März 1988. Der Geschä-
digtenvertreter erstattete sodann am 7./14. Juni
1988 Strafanzeige, mithin während der dreimona-
tigen Antragsfrist. Der Rechtsvertreter der Ge-
schädigten hat in seiner Strafanzeige vom 14. Juni
1988 wegen <Wuchers (Art. 57 StGB), evtl. wei-
terer Tatbestände> den in der Folge von der An-
klagebehörde den Angeklagten vorgeworfenen
Sachverhalt geschildert und ausdrücklich ver-
langt: <Von Amtes wegen wird zu prüfen sein, ob
allenfalls weitere Straftatbestände in Frage kom-
men.> Mit dieser durch ihren Rechtsvertreter ein-
gereichten Anzeige hat die Geschädigte klar
ihren Willen zum Ausdruck gebracht, dass sie
eine Strafverfolgung der Angeklagten wollte.
Dies bestätigte sie denn auch in ihrem späteren
Schreiben. Damit stellt die <Strafanzeige> einen
rechtsgültigen Strafantrag im Sinne von Art. 28
StGB i.V. m. Art. 23 UWG dar, muss doch aus
dem Strafantrag lediglich der Wille des Verletz-
ten zu einer Strafverfolgung (BGE 69 IV 198,
B GE 78 IV 49) und der Sachverhalt, der Gegen-
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stand der Strafverfolgung sein soll (ZBJV 88
[1952] 88), hervorgehen; indessen ist weder eine
(richtige) rechtliche Würdigung (BGE 68 IV 70)
noch die Bezeichnung als Straf antrag (ZR 45
[1976] Nr. 153) notwendig;

Sodann ist zu beachten, dass das UWG vom,
19. Dezember 1986 erst am l. März 1988 in Kraft
getreten ist. Vorliegend fällt somit einzig die Tat-
handlung der Angeklagten 3 (Verkauf vom
16. März 1988) in den zeitlichen Geltungsbereich
des neuen UWG. Es ist daher einzig bezüglich der
Angeklagten 3 zu prüfen, ob sie sich beim Ver-
kauf der Materialien und der vorgängigen Ver-
kaufsgespräche als geschäftsführendes Aktivmit-
glied im Rahmen des Marketing-Konzepts der D,
des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht
hat. Einer Beurteilung der Tathandlungen der
übrigen Angeklagten steht von vornherein das
Prinzip des Rückwirkungsverbotes von Gesetzen
(Art. 7 EMRK, Art. 2 StGB) entgegen.

2.3.2. Objektiver Tatbestand

In objektiver Hinsicht erfordert Art. 3 lit. h
UWG, dass der Kunde durch besonders agressive
Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfrei-
heit beeinträchtigt wird.

Diese Bestimmung umschreibt den Tatbe-
stand des sog. psychologischen Kaufzwanges. Es
liegt zwar m der Natur des Wettbewerbs, dass die
Mitbewerber um potentielle Kunden - vorliegend
Abnehmer von MateriaUen religiösen Inhalts und
von Dienstleistungen (Gesprächstherapie, Sauna-
besuch) - konkurrieren, auf ihr Angebot aufmerk-
sam machen und versuchen, den Kaufentscheid des

Kunden zu beeinflussen. Unlauter wird dieses
wettbewerbsrechtliche Einwirken jedoch dann,
wenn der Kaufentscheid der Konsumenten nicht
mehr auf Grund einer'eigenen Entscheidungsfrei-
heit zustande kommt, sondern aus einer Zwangs-
läge heraus erfolgt, in die sie versetzt wurden, so
z. B. durch die Ausübung psychischen Drucks. Der
Konsument wird in eine Lage versetzt, in der er sich
aus inneren Gefühlen zu einem Kauf verpflichtet
fühlt. Der freie Kaufentschluss wird dadurch er-
schwert oder gar verunmöglicht. Die Ausnutzung
solcher psychologischer Zwangssituationen will
Art. 3 lit. h UWG verhindern (vgl. Botschaft des
Bundesrates zum UWG vom 18, Mai 1983, BB1
1983 S. 1009 ff.; Ziff, 241.37).

Der Angeklagten 3 wird nun in der Anklage-
schrift vom 14. September 1989 unter anderem
vorgeworfen, <sie habe der Geschädigten einge-
redet, dass die. Auditingkassetten für sie - die
Geschädigte - geeignet seien, ihre persönlichen
Probleme lösen zu können, wobei sie - die Ange-

klagte 3 - auch gewusst habe, dass die Geschä-
digte auf Grund ihrer, auch für Laien nach dem
ersten Kontakt sofort erkennbaren geistigen Re-
tardierung niemals in der Lage sein werde,... sich

. ... ein vernunftgemässes Urteil bilden zu können

und sie auch gewusst habe, dass die Geschädigte
auf Grund ,.. der vorherrschenden Abhängigkeit
zwischen Lehrer und Schüler von einer Überprü-
fung ... der Geeignetheit der ihr zum Kauf ange-

botenen Lehrmittel und Kurs absehen werde .. .>

(Anklage). Wie bereits eingehend dargelegt, ist
dieser der Angeklagten 3 in der Anklageschrift
im Rahmen des Wucher- und Betrugs-
tatbestandes vorgeworfene Sachverhalt rechts-
genügend erstellt.

Den Tatbestand von Art. 3 lit, h UWG erfüllt
unter anderem, wer die Entscheidungsfreiheit
des Käufers mittels autoritativem Druck, etwa
durch Einsatz von Autoritätspersonen, beein-
trächtigt (Schluep, Die Werbung im revidierten
Lauterkeitsrecht, in: Baudenbacher, Das UWG
auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 87). Dass
zwischen der Geschädigten und den geschäfts-
führenden Aktivmitgliedern der D, und damit
auch der Angeklagten 3 ein Autoritäts- bzw. Ver-

trauensverhältnis im Sinne einer Lehrer-Schüler-
Beziehung bestand, wurde bereits eingehend dar-
gelegt. Auch die Angeklagte 3 trat der Geschä-
digten gegenüber als erfahrenes und geschäfts-
führendes Aktivmitglied der D, Zürich auf, jener
Organisation also, der gegenüber die Geschädig-
te bereits auf Grund des <Persönlichkeitstestes>
nach dem ersten Kontakt höchstpersönliche An-
gaben gemacht hatte, womit ein differenziertes
Persönlichkeitsbild erstellt werden konnte. Die
Angeklagte 3 profitierte bei ihren Verkaufsge-
sprächen mit der Geschädigten denn auch be-
wusst vom Marketing-Konzept der D. So wusste
sie, dass dieser Erstkontakt auf Grund des ge-
nannten Persönlichkeitstestes hergestellt wird,
der tiefe Einblicke in das Persönlichkeitsbild des
Käufers ermöglicht und damit die - vor allem im
Auditing - vorherrschende Abhängigkeit zwi-
sehen Lehrer und Schüler> entscheidend ver-
stärkt. Die Angeklagte 3 wusste aber auch, dass
sie bei ihren Verkaufsgesprächen mit der Geschä-
digten von der zwischen Lehrer und Schüler vor-
herrschenden Abhängigkeit profitieren konnte,
die sich im Auditing im Sinne eines Autoritäts-
und Vertrauensverhältnisses herausbildet, hatte
die Geschädigte hier doch ihre innersten Empfin-
düngen und Gefühle zu offenbaren. Die Geschä-
digte sagte denn auch mit Bezug auf die Verkaufs-
gespräche hinsichtlich der von der Angeklagten 3
angebotenen Kassetten, welche das Auditing hät-
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ten verständlicher machen sollen, wörtlich aus,
sie habe sich <nicht getraub, nein zu sagen. Damit
dokumentierte die Geschädigte selbst auf gera-
dezu eindrückliche Weise, in welchem Mlasse ihre
Entscheidungsfreiheit bei den Verkaufsgesprä-
chen mit der Angeklagten 3 beeinträchtigt war.

Aber auch dann, wenn von dem in der Ankla-
ge umschriebenen Abhängigkeitsverhältnis zwi-
sehen Lehrer und Schüler abgesehen würde, wäre
hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation der
Verkaufsgespräche der Angeklagten 3 im Rah-
men des Marketing-Konzepts der D. der Tatbe-
stand der aggressiven Verkaufsmethode im Sinne .
von Art. 3 lit. h UWG gegeben. Dies namentlich
aus den folgenden Gründen: Die Aggression im
Sinne von Art. 3 lit. h UWG kann auch darin
liegen, dass' der Täter eine konstitutionelle
Schwäche des Opfers ausnützt (Schluep, a.a.O.,
S. 88). Dies hat die Angeklagte 3 nun gleich in
zweifacher Hinsicht getan.

Zum. einen hat sie der Geschädigten <eingere-
det>, dass die Auditingkassetten für sie <geeignet>

• seien, ihre <persÖnlichen Probleme lösen zu kön-

nern, womit sie die konstitutionellen Schwächen
der Geschädigten ausnützte. Das Marketing-
Konzept der D., auf dessen Grundlage (auch) die

.Angeklagte 3 ihre Verkaufsgespräche führen
konnte und das ihr bestens bekannt war, arbeitet
nicht mit aufwendigen generellen Marktanalysen
für die Werbung, vielmehr mit dem genannten
Persönlichkeitstest im Rahmen der Direktwer-
bung, womit beim künftigen Abnehmer <persön-
liche Problemo bzw. konstitutionelle Schwächen
individuell genau ermittelt werden und auf die bei
den nachfolgenden Verkaufsgesprächen konkret
abgestellt werden kann; die Verkaufsgespräche
können damit bei den einzelnen Abnehmern in-
dividuell-konkret auf das ermittelte Persönlich-
keitsbild abgestimmt werden. Die Lauterkeit die-
ses Werbekonzepts ist insbesondere auch deshalb
äusserst fraglich, als der durchschnittlichen Test-
person diese Doppelfunktion des Persönlich-
keitstestes (Test an und für sich bzw. Teil eines
Marketing-Koazepts) kaum bewusst werden
wird. Dasselbe gilt selbstredend für den zweiten
Test, das sog. Interview, mit Bezug auf welches
die eingehende Sachverhaltsanalyse im Rahmen
des Betrugstatbestandes ergab, dass dieVertrags-
leistungen nicht mit gegenseitigen, übereinstim-
menden Willenserklärungen ermittelt, vielmehr
wie mit einem <Apotheker-Rezept> vorgängig
festgelegt und einseitig bestimmt werden, was
schliesslich folgerichtig zur Überredung des Ab-
nehmers in den <Verkaufsgesprächen> unter Be-

zug auf die ermittelten <persönlichen Problemo

d. h. der konstitutionellen Schwächen der betref-
fenden Person führt. Hinzu kommt, dass die <per-
sönlichen Probleme> bzw. konstitutionellen
Schwächen emes Abnehmers zusätzlich im Rah-
men des Auditing bis ins einzelne ermittelt wer-
den können; auch dadurch wird der Abnehmer
äusserst beeinfluss- und angreifbar, weshalb der
normalerweise bestehende natürliche Schutz der
betreffenden.Person gegenüber von aussen ein-

wirkenden Argumentationen und Begründungen
im Rahmen der <Verkaufsgespräche> in entschei-
dendem Umfang dahinfallen. Die Geschädigte
sagte denn auch aus, sie sei wie unter Zwang
gewesen. Zudem ist an dieser Stelle mit Bezug auf
den. in der Anklageschrift genannten <ersten
Kontakt>, welcher zu der Geschädigten nach er-
stelltem Sächverhalt am Bahnhof Winterthur
durch das Überreichen eines Persönlichkeits-
testes hergestellt wurde, festzuhalten, dass die
herrschende Lehre unter dem Titel <Anwendung
psychischen Druckes> bereits die sog. anreisseri-
sehe Werbung als Verstoss gegen Treu und Glau-
ben im Wettbewerb betrachtet. Als Anwen-
dungsfälle werden dabei insbesondere genannt:-
Die Strassenwerbung bzw. die Werbeansprache
auf offener Strasse, Bahnhöfen oder in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, sodann die Telefon- und
Telexwerbung (vgl. Schluep, a.a.O., S. 87; Bau-

denbacher, Suggestivwerbung und Lauterkeits-
recht, Zürich 1978, S. 171 und dortige Verweise).

Anderseits stellt auch unabhängig von den
vorstehenden Erwägungen überdies die geistige
Retardierung der Geschädigten im vorliegenden
Fall eine konstitutionelle Schwäche im Sinne von
Art. 3 lit, h UWG dar, welche die Angeklagte 3,
indem sie die Geschädigte zum Kauf der Audi-

tingkassetten überredete, ausgenützt hat,
Die von der Angeklagten 3 als aktives und

geschäftsführendes Vereinsmitglied und damit
faktisches Vereinsorgan auf der Grundlage von
Provisions- und Umsatzbeteiligungen selbstän-
dig geführten Verkaufsgespräche mit der Geschä-
digten im Rahmen des Marketing-Konzeptes der
D. sind daher als unlauter und widerrechtlich zu
qualifizieren. Die Angeklagte 3 hat dabei den
objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V m. Art. 3

. lit. h UWG in mehrfacher Hinsicht erfüllt, wobei
darauf hinzuweisen ist, dass die vorstehend im
einzelnen dargelegten Tathandlungen bereits für
sich allein im Hinblick auf den objektiven Tatbe-
stand der genannten Norm genügen würden. Ver-

kaufsgespräche unter psychologischem Kauf-
zwang gemäss Art. 3 lit. h UWG sind insbeson-
dere deshalb unlauter und widerrechtlich, weil sie
die Nachfrage der auf dem Markt angebotenen
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Waren und Dienstleistungen fehlleiten. Das un-
lautere Verhalten beeinträchtigt den Wettbewerb
und schädigt den Markt dabei in zweifacher Wei-
se; den privaten Abnehmer (Konsument) unmit-
telbar durch erzwungene Vertragsabschlüsse, die
übrigen Anbieter bestimmter Waren und
Dienstleistungen (vorliegend Bücherangebot
esoterischen Inhalts und verschiedener Thera-
pien) mittelbar durch entsprechenden Umsatz-
rückgang in unbestimmter Höhe.

Es wurde überdies bereits darauf hingewie-
sen, dass bei dieser wettbewerbsrechtlichen Qua-
Ufikation des erstellten Sachverhaltes das Ankla-
geprinzip strikte eingehalten ist, da die als aggres-
sive Verkaufsmethode qualifizierte Tathandlung
der Angeklagten 3 wörtlich der Anklage zum
Wucher und Betrugsvorwurf entnommen wurde.

Der Vollständigkeit halber und nicht entscheid-
relevant ist indessen im Sinne eines obiter
dictums folgendes anzuführen:

Auf Grund der Befragung der vier Angeklag-
ten zur Person ist erstellt, dass diese sich beim
Erwerb von Materialien und Kursen der D. ihrer-
seits in finanzieller Hinsicht äusserst beanspruch-
ten, indem sie sich selber sehr hoch und teüweise
in extremer Weise durch Bankdarlehen verschul-
deten, um die Materialien und Kurse bezahlen zu
können; es mag dabei offen bleiben, ob das Ab-
zahlungsvertragsrecht hiefür anwendbar ist. Ent-
scheidend ist jedoch die daraus folgende Tat-
Sache, dass die wegen des Kaufs von Materialien
und Kursen verursachte hohe Verschuldung
einen natürlichen Druck erzeugt, die hohe Ver-
schuldung durch vermehrte Einnahmen so
schnell wie möglich wieder abzubauen. Hoch ver-
schuldete Aktivmitglieder erreichen dies am ehe-
sten durch die Verkaufsgespräche im Rahmen
des Marketing-Konzepts der D. und den entspre-
chenden umsatzabhängigen Vergütungen und
Provisionen. Als zusätzliches Werbemittel wird

den Neumitgliedem zudem eine halbjährige
<Gratismitgliedschaft> angeboten. Das beschrie-
bene Vertnebssystem führt daher in doppelter
Weise zum sog. Schneeballeffekt (vgl. dazu ins-
bes. Schluep, Die Werbung im revidierten Lau-

. terkeitsrecht, in: Baudenbacher, Das UWG auf
neuer Grundlage, Bern 1989, S. 88 N 115), da es
einerseits einen natürlichen Druck zur Anwer-
bung von Neumitgliedem erzeugt und anderseits
auf Grund der direkten und indirekten Umsatz-
beteiligung verleitet, in den Verkaufsgesprächen
im Rahmen des Marketing-Konzepts der D. mög-
lichst hohe Vertragsabschlüsse zu erzielen. Ge-
samthaft gesehen muss daher das von R. L. H.
entwickelte System -als geniale- Variante ein es

Werbe- und Marketing-Konzeptes betrachtet wer-

den. Dies schliesst indessen nicht aus, dass es'nach

geltendem schweizerischen Wettbewerbsrecht als
. unlauter und widerrechtlich zu qualifizieren ist.

2.3.3. Subjektiver Tatbestand

In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 23
i.V. m. Art. 3 lit, h UWG vorsätzliches Handeln.
Auch der subjektive Tatbestand wurde von der
Angeklagten 3 klar erfüllt; so musste sie das
Autoritäts- bzw. Vertrauensverhältnis im Sinne
der vorherrschenden Abhängigkeit zwischen
Lehrer und Schulen, in welchem die Geschädigte
auch zu ihr stand, erkannt haben. 'Ebenso musste

sie erkannt haben, dass die Geschädigte infolge
ihrer geistigen Retardierung in dem Masse behin-
dert war, dass sie nicht in der Lage war, sich über
den Wert der Auditingkassetten ein vemunft-
gemässes Urteil bilden zu können und damit bei
den Verkaufsgesprächen in ihrer Entscheidungs-
freiheit beeinträchtig war. Schliesslich wusste die
Angeklagte 3 auch, dass der <erste Kontakt> zu
einem Interessenten über den Persönlichkeitstest
hergestellt wurde und wird, womit auch die <per-
sönlichen Problemo ermittelt werden können.
Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf die bis-
herigen Erwägungen verwiesen werden.

Die Angeklagte 3 hat somit sowohl den objek-
tiven als auch den subjektiven Tatbestand von
Art. 23 i,V. m. Art. 3 lit. h UWG erfüllt und ist
dementsprechend schuldig zu sprechen.

2.3.4. Idealkonkurrenz

Das Schutzobjekt von Art. 23 i. V. m. Art. 3 Ut.

h UWG ist weder mit demjenigen von Art. 148
Abs. l StGB (Betrug) noch mit demjenigen vom
Art. 157 Ziff. l StGB (Wucher) identisch; die drei
Bestimmungen stehen zueinander in echter Kon-
kurrenz, wobei vorliegend echte. Idealkonkur-
renz gegeben ist. Insbesondere ist nicht davon
auszugeben, dass der psychologische Kaufzwang
nach Art. 23 i. V. m. Art. 3 lit. h UWG vom Tatbe-

stand des Betruges konsumiert wird; beide Nor-
men bezwecken zwar die Garantie einer mangel-

freien Willensbetätigung der Wirtschafts- und
Rechtssubjekte. Das Schutzobjekt der erst-
genannten Norm geht indessen im Sinne von
Art. l UWG darüber hinaus und bezweckt die
Garantie eines lauteren Wettbewerbs im Sinne
einer wirtschaftsverfassungsrechtlichen Instituts-
garantie.

2.3,5. Schuldausschlussgmnd

Indessen kann der Angeklagten 3 mit Bezug
auf die wettbewerbsrechtliche Qualifikation das
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für eine Bestrafung notwendige Unrechts-
bewusstsein nicht rechtsgenügend nachgewiesen
werden. Zwar hatte die Angeklagte 3 zweifellos
das Empfinden, im Sinne des Strafgesetzbuches
Unrecht zu tun (Art. 148 Abs. l StGB und
Art. 157 Ziff. l StGB). Jedoch genügt dies noch
nicht, um ihr auch ein strafrechtlich relevantes
Unrechtsbewusstsein mit Bezug auf das Wett-
bewerbsrecht nachzuweisen, muss sich doch das
Empfinden, Unrecht zu tun, auf die Norm bezie-
hen, die tatsächlich übertreten wird (BGE 104 IV
219 f.). Da nun aber ausser dem Gericht alle
am Verfahren beteiligten Rechtskundigen die
wettbewerbsrechtliche Qualifikation der in der
Anklage umschriebenen Tathandlungen. der
Angeklagten 3 nicht in Betracht gezogen haben,
.kann nicht davon ausgegangen werden, diese

selbst sei sich bewusst gewesen, gegen das neue
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
vom 19. Dezember 1986 zu verstossen. Zwar stellt
die Unkenntnis der rechtlichen Normierung in
der Regel keinen zureichenden Grund dar, um
von einer Bestrafung im Sinne von Art. 20 StGB
Umgang zu nehmen. Indessen erfährt dieser
Grundsatz unter anderem dann eine Ausnahme,

wenn das Gesetz eben erst geändert worden ist
(RS 1943 Nr. 258; Rep. 81 [1948] 448).

Vorliegend war das neue UWG vom 19. De-
zember 1986 gerade erst rund zwei Wochen vor
der strafbaren Handlung der Angeklagten 3 in
Kraft getreten. Es rechtfertigt sich daher gegen-
über der Angeklagten 3 mit Bezug auf die Verur-
teilung wegen der Verletzung von Art. 23 i.V. m.

Art. 3 lit. h UWG von einer Bestrafung im Sinne
von Art. 20 StGB Umgang zu nehmen.»

Urfeü B: Bundesgericht, öffentiich-rechtliche
Abteilung, 11. November 1993

Anmerkung: Eine nach der Eröffnung des er-
stinstanzlichen Entscheids auch der Presse mitge-
teilte Aufsichtsbeschwerde der Verteidiger und
Angeklagten gegen die Person des urteilenden
• Einzelrichters in Strafsachen hat die Verwal-
tungskommission des Obergerichts des Kantons
Zürich mit Beschluss vom 16, August 1990 abge-
wiesen; ZR89 (l 990) Nr. 44.Dieverfahrensrecht-
lichen Fragen gemäss Zürcher Strafprozessord-
nung wurden unter Inanspruchnahme des Instan-

zenzuges (vgl. ZR 93 [1994] Nr. 68) letztinstanz-
lich mit Entscheid der I. Offentlich-rechtlichen
Abteilung des Bundesgerichts vom 11. Novem-
ber 1993 entschieden (erscheint nicht in der amt-
lichen Sammlung).

Aus den Erwägungen:
«3. Die Beschwerdeführer berufen sich zur

Hauptsache auf die Garantie auf einen unpar-
teiischen, unvoreingenommenen und unbefange-

nen Richter, wie sie sich aus Art. 58 Abs. l BV
und Art. 6 Ziff. l EMRK ergibt. Sie machen gel-
tend, es sei mit diesen Ansprüchen nicht verein-
bar, dass ein und derselbe Richter die Anklage
zulasse, hernach gewissermassen als Untersu-

chungsrichter ausgedehnte Abklärungen treffe
und schliesslich als (Einzel-) Richter in der Sache
urteile; im vorliegenden Fall Hessen insbesondere
die konkreten Umstände den Bezirksrichter als

, befangen erscheinen.

a) Wird mit einer staatsrechtlichen Beschwer-
de eine Verletzung dieses Anspruchs geltend ge-
macht, so prüft das Bundesgericht vorerst die
Auslegung und Anwendung des kantonalen Yer-
fahrensrechts unter dem . Gesichtswinkel der
Willkür. Mit freier Kognition beurteilt es darauf,
ob die als vertretbar erkannte Auslegung des
kantonalen Prozessrechts mit den Garantien
nach Art. 58 Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l EMRK
vereinbar ist (B GE 114 la 50 E. b S. 52, 117 la
172, mit Hinweisen).

b) Das Bundesgericht hat den Anspruch auf
einen unabhängigen, unparteiischen und unvor-
eingenommenen Richter schon mehrmals um-

schrieben (siehe zum Ganzen BGE 114 la 50
S. 53 ff., 114 la 143 E. 3 S. 144 sowie 116 la 32
S. 33 ff., 117 la 157 S. 159 ff., 118 la 282 E. d
S. 285). Danach räumen Art. 58 Abs. l BV und
Art. 6 Ziff. l EMRK dem Einzelnen u. a. den
Anspruch darauf ein, dass seine Sache von einem
unvoreingenommenen, unparteiischen und un-

befangenen Richter beurteilt wird. Damit soll
garantiert werden, dass keine Umstände, welche
ausserhalb des Prozesses liegen, in sachwidriger
Weise zugunsten oder zulasten einer Partei auf
das Urteil einwirken; es soll verhindert werden,
dass jemand als Richter tätig wird, der unter sol-
chen Einflüssen steht und deshalb kein <rechter
Mittler> mehr sein kann. Voreingenommenheit in
diesem Sinne ist nach der Rechtsprechung anzu-
nehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet
•sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit eines
Richters zu erwecken. Solche Umstände können
entweder in einem bestimmten Verhalten des be-
treffenden Richters oder in gewissen äussern Ge-
gebenheiten, wozu auch funktionelle oder orga-
nisatorische Aspekte gehören, begründet sein.
Für die Ablehnung eines Richters braucht nicht
nachgewiesen zu werden, dass dieser tatsächlich
befangen ist. Es genügt vielmehr, wenn Umstän-
de vorliegen, die den Anschein der Befangenheit
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und die Gefahr der Voreingenommenheit zu be-
gründen vermögen. Bei der Beurteilung des An-
Scheins der Befangenheit und der Gewichtung
solcher Umstände kann nach der Rechtspre-

chung nicht auf das subjektive Empfinden einer
Partei abgestellt werden; das Misstrauen in die
Unvoreingenommehheit muss vielmehr in objek-
tiver Weise begründet erscheinen. Angesichts der
Bedeutung von Art, 58 Abs. l B V und Art, 6 Ziff.
l EMRK in einem demokratischen Rechtsstaat
lässt sich eine einengende Auslegung dieser Ver-
fassungs- und Konventionsgarantien nicht vertre-
ten (BGE 114 la 50 E. 3b und 3c S. 53 ff.; 112 la
290 E. 3 S. 292; EuGRZ 1986 S. 670 E. 3, mit
Hinweisen). Schliesslich hat das Bundesgericht
darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit, das
Urteil bei einer ordentlichen Rechtsmittelinstanz
anzufechten, am allfälligen Mangel in der-Beset-
zung der Richterbank nichts zu ändern vermöge;
der Anspruch auf einen unvoreingenommenen
Richter muss vielmehr auch für das erstinstanzli-
ehe ordentliche Verfahren gelten (B GE 114 la 50
E. 3d-S. 60; 113 la 72 S. 75 f.; 112 la 290 E. b S. 302;
EuGRZ 1986 S. 674, mit Hinweisen).

c) Eine gewisse Besorgnis der Voreingenom-
menheit und damit Misstrauen in das Gericht
kann bei den Parteien immer dann entstehen,
wenn der Richter bereits in einem früheren Zeit-
punkt in amtlicher (richterlicher oder nichtrich-
terlicher) Funktion mit der konkreten Streitsache
schon einmal zu tun hatte. Das Bundesgericht hat
zu solchen, als sog. Vorbefassung bezeichneten
Fällen ebenfalls in zahkeichen Urteilen Stellung
genommen (vgl. BGE 114 la 50 E. 3d S. 57; 114
la 139; 116 la 32 E. 3a S, 34; 117 la 182 S. 184).

Es hat darin allgemein ausgeführt, es könne
nicht generell gesagt werden, ob eine sog. Vorbe-
fassung unter dem Gesichtswinkel von Verfas-
sung und Konvention zulässig oder aber unzuläs-
sig sei und in welchen Fällen dies zutreffe. Es hat
aber darauf hingewiesen, dass das Verfahren in
bezug auf den konkreten Sachverhalt und die
konkret zu entscheidenden Rechtsfragen trotz
der Vorbefassung als offen erscheinen müsse und
nicht den Anschein der Vorbestimmtheit erwek-
ken dürfe. Hierfür möge darauf abgestellt wer-
den, unter welchen tatsächlichen und verfahrens-
rechtlichen Umständen sich der Richter im frü-
heren Zeitpunkt mit der Sache befasste bzw. sich
später zu befassen hat. Bs könne in Betracht fal-
len, welche Fragen in den beiden Verfahrensab-
schnitten zu entscheiden sind und inwiefern sie
sich ähnlich sind oder miteinander zusammen-
hängen. Zu beachten sei ferner der Umfang des
Entscheidungsspielraums bei der Beurteilung der

sich in den beiden Abschnitten stellenden Fragen
und die Bedeutung der Entscheidungen auf den
Fortgang des Verfahrens (BGE 114 la 50 E. d
S. 57 und 143 S. 145 f.).

4. a) Das Kassationsgericht hat im angefoch-
tenen Entscheid ausgeführt, die Beschwerdefüh-
rer könnten sich gegenüber dem Bezirksrichter
teilweise aufAusschlussgründeim Sinne von § 95
des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kantons
Zürich (GVG) berufen. Soweit sie hingegen
Ablehnungsgründe nach § 96 GVG geltend
machten, könnten nur Umstände berücksichtigt
werden, welche ihnen mit oder erst nach der
mündlichen Eröffnung des bezirksgerichtlichen
Urteüs bekannt geworden sind; soweit sie sich auf
Tatsachen stützten, welche ihnen schon während
des bezirksgerichtUchen Verfahrens erkennbar
waren, seien sie mit ihrer Ablehnung verspätet.
Deshalb ging das Kassationsgencht auf die Vor-
bringen hinsichtlich der konkreten Beweisver-
Handlung mit dem dazugehörigen Protokoll
ebensowenig ein wie auf den Umstand, dass der
Bezirksrichter über die Anklage hinaus auch die
Aspekte einer UWG-Verietzung prüfte. Es un-
tersuchte daher unter dem Gesichtswinkel der
Garantie auf den verfassungsmässigen Richter.
lediglich die Frage der Personalunion von Uber-
weisungsrichter und Sachrichter, unter Einbezug
des Umstandes, dass dieser Beweise abgenom-
men hat.

Die Beschwerdeführer rügen in dieser Hin-
sieht, dass das Kassationsgericht eine teilweise
Verwirkung ihrer Berufung auf den verfassungs-
massigen Richter angenommen hat und nicht auf
alle von ihnen vorgebrachten Umstände einge-
gangen ist.

b) Es ist in erster Linie Sache des anwendba-
ren kantonalen Verfahrensrechts, die prozessua-
len Rechte im allgemeinen und die Art und Weise
von deren Geltendmachung zu umschreiben
(Art. 64 Abs. 3 und Art. 64bis B V). Unabhängig
davon greifen die sich unmittelbar aus der Verfas-
sung ergebenden Garantien ein. Das gilt für die
aus Art. 4 B V abgeleiteten Regeln über das recht-
liche Gehör und die Akteneinsicht ebenso wie für
den Anspruch auf einen unabhängigen, unpar-
teiischen und unvoreingenommenen Richter
nach Art. 58 Abs, l und Art. 6 Ziff, l EMRK (vgl.
BGE 113 la l S.3undll4Ia50E.b S. 53). Auch
diese Verfahrensgarantien unterstehen dem Re-

gime des kantonalen Verfahrensrechts; es kann
den Kantonen nicht verwehrt sein, die Einhal-
tung gewisser Vorschriften bei der Ausübung sol-
eher Rechte zu verlangen, so etwa, dass entspre-
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chende Anträge frist- und formgerecht gestellt
werden; in diesem Rahmen kann unter Umstän-
den angenommen werden, dass auf gewisse Ver-

fahrensrechte ausdrücklich oder stillschweigend
verzichtet wird; ebenso regeln die Verfahrensbe-
Stimmungen die Folgen einer allfälligen Verlet-
zung (BGE 119 la 221 E. 5 S. 227, 118 la 282
S. 289, Urteil vom 17. Juni 1992, in: EuGRZ
1992 S. 548; vgl. BGE 101 la 102 S. 103, 106 II 170
E.b S..171; vgl. auch Jörg Paul Müller, Die
Grundrechte der schweizerischen Bundesverfas-
sung, Bern. 1991, S. 270; Arthur Haefliger, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern
1985, S, 129 und 130; Thomas Cottier, Der An-
Spruch auf rechtliches Gehör [Art. 4 B V], in:
Recht 1984 S. 3 und 13; speziell im Hinblick auf
Art. 58 BV Jean-Pran^ois Egli/Olivier Kurz, La
garantie dujuge ind6pendant et impartial dansla
jurisprudence recente, in: Recueil de jurispru-
dence neuchäteloise [RJN] 1990, S. 26).

Auf staatsrechtliche Beschwerde hin ist im
Einzelfall auch im Hinblick- auf die Verwirkung
die Anwendung des kantonalen Verfahrensrechts
unter dem Gesichtswinkel der WiUkür zu prüfen'
(oben'E. 3a). Daraufhin ist zu beurteilen, ob die
als vertretbar erkannte Anwendung des kantona-

len Verfahrensrechts im Einzelfall vor den Ver-
fassungs- und Konventionsgarantien standhält,
etwa dann, wenn das kantonale Recht die Befan-
genheits einrede als verspätet oder nicht formge-
recht und damit als verwirkt bezeichnet oder von
einem stillschweigenden Verzicht ausgegangen
wird (BGE 119 la 221 S. 228, 118 la 282 S. 289,
Urteü vom 17. Juni 1992, in: EuGRZ 1992
S. 548). Dabei ist zu beachten, dass ein Verzicht
auf den verfassungsmässigen Richter nicht leicht-
hin angenommen werden kann (vgl. Urteil vom
17. Juni 1992, E. la, in: EuGRZ 1992 S. 549; Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte i. S. Pfeifer und Plankl vom'25. Fe-
bruar 1992, Ziff. 37 ff., PubUcations de la Cour
europeenne des droits de l'homme, S6rie A vol.
227=EuGRZ1992S.99).

Bei dieser Beurteilung nimmt die Rechtspre-
chung auf den Grundsatz von Treu und Glauben
und das Verbot des Rechtsmissbrauchs Bezug,
welche auch im Verfahrensrecht Geltung haben
(vgl. BGE 107 la 211 ; vgl. zum Ganzen Jean-Fran-
9ois Egli, La protection de la bonne foi dans le
proces, in: Verfassungsrechtsprechung und Ver-
waltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 238 ff.).
Danach ist es nicht zulässig, formelle Rügen, wel-

• ehe in einem frühen Stadium hätten geltend ge-
macht werden können, bei ungünstigem Ausgang
noch später vorzubringen (B GE 111 la 161

S. 162 f.). In bezug auf die Garantie auf einen
unvoreingenommenen Richter hat das Bundes-
gericht erkannt, dass Ablehnungs- oder Aus-
standsgründe so früh wie möglich geltend zu ma-
chen sind und ein verspätetes Vorbringen gegen
Treu und Glauben verstossen und daher die Ver-
Wirkung mit sich bringen kann (BGE 119 la 221
S. 228 f., 118 la 282 S. 284,117 la 322 S. 323 f., 116
la 135 S. 142 und 387 S. 389,114 la 278 E.e S. 280
und 348 S. 350, 114 V 61 S. 62, 112 la 339 E.G
S. 340; Urteil vom 17, Juni 1992, in; EuGRZ 1992
S. 549; vgl. auch Ralph Malacrida, Der Grund-
rechtsverzicht, Diss, Zürich 1992, S. 123 ff.),

c) Das Kassationsgericht erachtete offenbar
die Umstände der Beweiserhebung mit dem als
aussergewöhnlich umfangreich bezeichneten
Protokoll einerseits und die über die Anklage-
schrift hinausgehende Prüfung auf UWG-Ver-
stösse hin als mögliche Ablehnungsgründe (im
Sinne von § 96 Ziff, 4 GVG). Nach § 102 Abs. l
Satz 2 GVG wirkt die Anfechtbarkeit bei Ableh-
nung erst von der Stellung des Begehrens an.
Da die Beschwerdeführer diese Umstände erst
im Berufungsverfahren vorbrachten, ging das
Kassationsgericht darauf nicht ein.

Was die Beschwerdeführer dagegen vorbrin-
gen, vermag keine Verfassungsverletzung zu
begründen. Das Gerichtsverfassungsgesetz
unterscheidet in §§95 und 96 ausdrücklich .zwi-
sehen dem Ausschluss und dem Ausstand und
knüpft in § 102 Abs. l an diese Unterscheidung
unterschiedliche Folgen. Die Beschwerdeführer
setzen sich mit dem kantonalen Verfahrensrecht
nicht näher auseinander und machen insbesonde-
re nicht in einer den Anforderungen von Art. 90
Abs, 10 G genügenden Weise geltend, die vorge-
brachten Umstände betrafen nicht nur einen Ab-
lehnungs-, sondern einen Ausschlussgrund. Sie
bringen lediglich vor, der Einzelrichter hätte zwi-
sehen Abschluss des Plädoyers und Eröffnung
des Urteils realisieren dürfen, dass er nicht mehr
unvoreingenommen sei; die Angeklagten hätten
sich darauf verlassen dürfen, dass der Einzelrich-
ter den Ausschlussgrund selber erkennen und
demgemäss handeln würde. Damit vermögen sie
indessen nicht darzutun, die Annahme des Kas-
sationsgerichts beruhe auf einer wülkürlichen
Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes,
Gestützt auf das kantonale Verfahrensrecht ist
daher mit dem Kassationsgericht vom Vorliegen
von Ablehnungs gründen auszugeben.

Im Falle von Ablehnungsgründen wirkt die
. Anfechtbarkeit nach § 102 Abs. l Satz 2 GVG

erst vom Moment der Geltendmachung. Diese
erfolgte unbestrittenermassen erst mit der Beru-
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fung an das Obergericht. Die Beschwerdeführer
machen in dieser Hinsicht nicht geltend, sie hät-
ten die Ablehnung nicht früher geltend machen
können. Eine frühere Geltendmachung wäre
denn auch ohne weiteres möglich gewesen. Es
zeigt sich nämlich, dass ihnen bereits mit der
Anklagezulassung die Anordnung von weiteren
Beweiserhebungen bekanntgemacht worden ist,
dass sie an denBeweiserhebungenteügenommen
haben und deren Umfang haben erkennen kön-
nen und dass sie ferner in das umfangreiche Pro-
tokoll haben Einsicht nehmen können, Die Par-
teianwälte wurden unbestrittenermassen im An-
schluss an die Beweisverhandlung auf die mög-
liche Prüfung von UWG-Verstössen hingewie-
sen. Schliesslich hat im erstmstanzlichen Verfah-
ren eine Verhandlung stattgefunden, während
der sie ihre Plädoyers hielten.

Die Annahme, die Berufung auf die Ableh-
nungsgründe sei verwirkt, hält im vorliegenden
.Fall auch vor der Garantie nach Art. 58 Abs. l
B V und Art. 6 Ziff. l EMRK stand. Wie dargetan,
hatten die Beschwerdeführer mehrmals Gelegen-
heit, die Unbefangenheit des Einzelrichters in
Frage zu stellen. Die Vorbringen betreffen keine
derart gravierenden Umstände, als dass die kan-
tonalrechtlich begründete Verwü'kung keine Be-
achtung mehr finden könnte. Schliesslich kann im
Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
auch nicht gesagt werden, die Beschwerdeführer
hätten die Ablehnung so früh wie möglich geltend
gemacht.

Daraus ergibt sich, dass das Kassationsgericht
ohne Verfassungsverletzung davon absehen durf-
te, die Umstände der Beweiserhebungen sowie
die erweiterte Prüfung auf UWG-Verstösse zu
berücksichtigen.

d) Demgegenüber hat das Kassationsgericht
die Frage der Personalunion von Überweisungs-
richter und Sachrichter, der gleichzeitig Beweise
abnimmt, offenbar unter dem Gesichtswinkel der
Ausschlussgründe betrachtet und ist daher in An-
Wendung von § 102 Abs. l GVG auf die' Rüge
eingegangen. Diese Qualifikation braucht im vor-
liegenden Fall nicht überprüft zu werden; da das
Kassationsgericht in dieser Hinsicht keine Ver-
Wirkung angenommen hat, tritt das Bundesge-
rieht auf die im staatsrechtlichen Beschwerdever-
fahren vorgebrachten materiellen Rügen ein
(BGE 117 la 157 E. Ib S. 159; nicht veröffentlich-
tes Urteil vom 7. April 1982 i. S. K. und G.).

/

5. Für die Beurteilung der Unbefangenheit
eines Richters, der in der gleichen Sache bereits
früher Entscheidungen getroffen hat, ist nach der

Rechtsprechung auf die tatsächlichen und verfah-
rensrechtlichen Umstände und die konkreten
Fragen, welche sich in den einzelnen Verfahrens-
Stadien stellen, abzustellen. Es gilt daher vorerst,
das Verfahren nach der Strafprozessordnung des
Kantons Zürich (StPO) näher darzulegen.

Im Hinblick auf den streitigen Entscheid des
Einzelrichters ist das Verfahren nach bezirksge-
richtlicher Kompetenz näher zu betrachten (im
Gegensatz zu BGE 114 la 50 S. 66 ff.). In Straf-
Sachen beurteilt der Einzclrichtcr - unter Vorbe-
halt der Zuständigkeit einer ändern richterlichen
Behörde - erstinstanzlich Verbrechen und Ver-
gehen, wenn eine Freiheitsstrafe von höchstens
drei Monaten oder eine Busse beantragt wird und
er keine schwerere Strafe für angemessen hält;
erachtet er eine Strafe oder Massnahme für ange-
zeigt, die er nicht aussprechen darf, so überweist
er die Akten ohne Rückweisung dem Bezirks-

gericht (§ 24 GVG).
Das Hauptverfahren wird durch die Anklage-

behörde mittels Emreichung der Anklageschrift
eingeleitet (§ 161 StPO); als Anklagebehörde am-
tet die Bezirksanwaltschaft (§ 72 GVG). Über die
Zulassung entscheidet der Präsident des Bezirks-
gerichts (§§ 165 und 279 StPO). Er prüft die
Untersuchungsakten auf das Vorhandensein von
Mängeln in der Form oder in der Sache; er prüft
die Anklageschrift insbesondere auf ihren Inhalt,
die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Ge-
richts, die Frage der Verjährung und der abgeur-
teilten Sache sowie in bezug auf das Vorliegen
eines Strafantrages des Berechtigten (§§ 166
Abs. l StPO). Der Zulassungsrichter kann die
Anklage entweder zulassen, sie einstweilen nicht
zulassen und den Entscheid von einer Vervoll-
ständigung der Untersuchung oder von der B ehe-
bung anderer Mängel abhängig machen oder die
Anklage nicht zulassen (§ 167 StPO). Die gänz-
liche oder teilweise Nichtzulassung der Anklage
ist zu begründen, die einfache Zulassung dagegen
nicht (§ 168 StPO). Die Anklagezulassung kann
vom Angeschuldigten nur wegen Unzuständig-
keit des Gerichts . angefochten werden (§ 170
StPO; vgl. zum Ganzen Niklaus Schmid, Strafpro-
zessrecht, 2. A., 1993, S. 244 f., Rz 818 ff.).

Wird die Anklage zugelassen, so trifft der Prä-
sident die für die Abhaltung und den un-
gehmderten Fortgang der Hauptverhandlung
notwendigen Anordnungen; er setzt den Tennin
fest und lädt vor (§ 171 StPO). Dem Präsidenten
steht das Recht zu, unter Anzeige an die Parteien
vor und während der Hauptverhandlung von
Amtes wegen Zeugen vorzuladen und einen
Augenschein anzuordnen (§ 176 StPO).
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Der Richter fällt das Urteil nach seiner freien,
aus der Hauptverhandlung und den Untersu-
chungsakten geschöpften Überzeugung (§ 284
StPO). Zeigt sich bei der gerichtlichen Verhand-
lung, dass die Akten noch nicht spruchreif sind,
so wird für die Abnahme der weiteren Beweise
ein zweiter Rechtstag angesetzt, oder es wird die
Ergänzung der Untersuchung einem Mitglied des
Gerichts oder dem Untersuchungsbeamten über-
tragen (§ 285 StPO).

6. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtspre-
chung verschiedene Konstellationen der Perso-
nalunion unter dem Gesichtswinkel der Unvor-
eingenommenheit des Richters überprüft. Vor-
erst gilt es, diese kurz darzustellen, um hernach
den vorliegenden Fall sowohl mit den. allgemei-
nen Anforderungen an den verfassungsmässigen
Richter als auch mit den Vergleichsfällen in
Beziehung zu setzen.

a) Im Jahre 1986 hat das Bundesgericht in der
Personalunion von Untersuchungsrichter und
Strafrichter gemäss WaUiser Strafprozessord-
nung einen Verstoss gegen die Garantie nach
Art. 58 Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l EMRK er-
blickt (BGE 112 la 290, EuGRZ 1986 S. 670). Es
hat hierfür in Betracht gezogen, dass der Unter-
suchungsrichter bei der weitgehend geheim ge-
führten Untersuchung über ausgedehnte Befug-
nisse verfügt und es daher gegenüber dem Ver-
dächtigten zu Spannungen kommen kann. Nach
Abschluss der Untersuchung bestimmt der Un-
tersuchungsrichter mit der Einstellung oder einer
Üb.enveisung weitgehend das weitere Vorgehen
und erlässt den Zulassungs- bzw. Überweisungs-

beschluss, wenn nach seiner Ansicht die von der
Untersuchung erbrachten Beweise zur Feststel-
hing der strafbaren Handlung und des Täters
genügen. Bei dieser Sachlage ist die Besorgnis des
Beschuldigten berechtigt, der Richter habe sich
schon im voraus ein Urteil über die Strafsache
gebüdet. Die Personalunion erscheint besonders
fragwürdig, wenn Aussagen vor dem Gericht von
denjenigen in der Untersuchung abweichen oder
wenn untersuchungsrichterliche jMassnahmen in
der Hauptverhandlung in Frage gestellt werden.
Für diesen Entscheid war demgegenüber nicht
ausschlaggebend, dass der Untersuchungsrichter
die Untersuchung eröffnet hat und dass das Sach-
urteü bei einer ordentlichen Rechtsmittelinstanz
angefochten werden konnte (BGE 112 la 290
S. 300 ff, EuGRZ 1986 S. 670 [673 f.], BGE 115
la 217 S. 219 f.), - Diese Rechtsprechung zur
Personalunion von Untersuchungsrichter und
Strafrichter in der Sache selbst ist in bezug auf

andere Kantone bestätigt (BGE 113 la 72 S. 73,
114 la 275 S. 277 f., SJIR 44/1988 S. 290 ff.) und
auch auf das Privatstrafklageverfahren übertra-
gen worden (B GE 115 la 217,114 la 275).

b) Das Bundesgericht hat ferner erkannt, dass
die Personalunion von Strafmandatsrichter und
Strafrichter mit den Garantien auf einen unvor-
eingenommenen Richter nicht vereinbar sei
(BGE 114 la 143, EuGRZ 1992 S. 548). Zur Be-
gründung hat es ausgeführt, dass sowohl im Straf-
befehlsverfahren als auch im darauffolgenden
Einsprache- bzw. ordentlichen Verfahren mate-
riell die gleichen Fragen geprüft werden. An die-
ser Betrachtung vermag der Umstand nichts zu
ändern, dass im Strafbefehlsverfahren vorerst
nur eine summarische Prüfung auf Grund der
Akten und ohne Anhörung des Angeschuldigten
vorgenommen wird. Es kommt hinzu, dass dem
Strafmandatsrichter in verfahrensrechtlicher
Hinsicht ein weiter Beurteilungsspielraum zu-
steht und er sich gestützt auf materielle Uber-
legungen zum Erlass eines Strafbefehls ent-
schliesst. Aus der Sicht des Beklagten hat zudem
die Einsprache, die Bedeutung eines Rechtsmit-
tels, das dann von demselben Richter beurteilt
wird.

c) Schliesslich ist in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung die Personalunion vonUberwei-
sungsrichter und Sachrichter unter dem Gesichts-
winkel von Art, 58 Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l
EMRK geprüft worden. Die Prüfung ergab,dass
der erstinstanzliche Strafrichter am Obergericht
des Kantons Zürich, der vorher als Mitglied der
Anklagekammer die Anklage zugelassen und
den Angeschuldigten überwiesen hat, den verfas-
•sungs- und konventionsrecht.lichen Anforderun-

gen nicht genügt. Zur Begründung hat das Bun-
desgericht ausgeführt, dass mit dem Uberwei-
sungsentscheid über formellrechtliche Fragen
entschieden wird, die grundsätzlich nicht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Sachent-
scheid stehen. In -materieller Hinsicht prüft die
Anklagekammer nach § 166 Abs. 2 StPO, ob der
Angeklagte eines strafbaren Verhaltens hinrei-
chend verdächtig erscheine. Diese Prüfung
schliesst auch die Frage ein, ob die Akten An-
haltspunkte geben, dass der Angeschuldigte die
eingeklagte Tat wirklich begangen hat und wirk-
lich hinreichende Verdachtsgründe vorliegen.
Damit wird im Zulassungsverfahren eine sehr
ähnliche Frage geprüft wie im Hauptverfahren,
und dies möglicherweise gestützt auf eine umfas-
sende Würdigung des Untersuchungsergebnis-
ses, Diese Umstände können beim Angeschul-
digten bei objektiver Betrachtung die Befürch-
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tung begründen, der Ausgang des Hauptverfah-
rens sei damit vorbestimmt und nicht mehr offen.
Daran vermögen insbesondere auch die Art der
Verfahrens und die Bedeutung des Zulassungs-
entscheides nichts zu ändern (B GE 114 la 50). -
Das Bundesgericht hat ausdrücklich offengelas-
sen, wie es sich verhält, wenn schwierigere for-
melle Fragen streitig sind (B GE 114 la 50 S. 69)
oder eine Anklagezulassung bei bezirksgerichtli-
eher Zuständigkeit in Frage steht (BGE 114 la 50
S. 69).

In einer, weiteren Angelegenheit hat das Bun-
des ge rieht erkannt, dass diejenigen Berner Ober-
richter, welche als Mitglieder der Anklagekam-
mer in einem Rechtsmittelverfahren an der
Ubenveisung beteüigt waren, in der Strafsache
selber als Appellationsrichter amten durften
(BGE 114 la 139). Es hat hierfür ausgeführt, dass
in der konkreten Angelegenheit in den' beiden
Verfahrensstadien unterschiedliche Fragen strei-
tig waren, welche zueinander keinen Bezug auf-
wiesen (BGE 114 la 139 S.142).

7. a) Als erstes gilt es, das vorliegende Verfah-
ren mit der Konstellation der Personalunion von
Ubenveisungsrichter der Anklagekammer und
Sachrichter des Obergerichts zu vergleichen, wel-
ehe das Bundesgericht in B GE 114 la 50 beurteilt
hat. Dort hat das Bundesgericht ausgeführt, dass
die im Zulassungsverfahren geprüften Fragen be-
treffend den Gang der Untersuchung, die Form
der Anklageschrift oder formeUrechtliche Pro-
bleme nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit jenen stehen, über die später der Strafrichter
entscheidet; trotz dieser Prüfung erscheine der
Ausgang des Hauptverfahrens - vorbehältlich
besonderer Konstellationen - durchaus offen
(BGE 114 la 50 S. 68 f.). Das gleiche gilt für den
vorliegenden Fall. Da die Beschwerdeführer im
Anklagezulassungsverfahren keine besonderen
verfahrensrechtlichen Fragen aufwarfen, können
sie aus dem Umstand, dass der Einzelrichter auf
Grund einer formellen Prüfung bereits die Zulas-
sung der Anklage und die Überweisung verfügt
hat, nicht ableiten, er sei voreingenommen und
genüge den Anforderungen von Art. 58 Abs. l
B V und Art. 6 Ziff. l EMRK nicht. Das Bundes-
gericht hat denn auch in anderem Zusammen-
hang eine Voreingenommenheit des Sachrichters
nicht schon deshalb angenommen, weil dieser
vorgängig über die Überweisung und Zulassung
befunden hat (BGE 114 la 139 S. 142; 114 la 143
E. 5a S. 148,115 la 217 S. 223).

b) Im BGE 114 la 50 hat das Bundesgericht
entscheidend darauf abgestellt, dass die Anklage-

kammer im Zulassungsverfahren nach § 166
Abs. 2 StPO prüft, ob der Angeklagte eines straf-
baren Verhaltens hinreichend verdächtig er-
scheint (BGE 114 la 50 S. 69), Es hat dazu aus-
geführt, dass damit im Zulassungsverfahren
gestützt auf eine umfassende Würdigung des
Untersuchungsergebnisses über eine ähnliche
Frage befunden werde wie im folgenden Haupt-
verfahren. In der Ähnlichkeit der Fragestellung
könne ein Grund für die Befürchtung erblickt
werden, der Ausgang des Hauplverfahrcns
erscheine im Falle der Mitwirkung derselben
Richter nicht mehr offen.

Demgegenüber verhält es sich beim bezirks-
gerichtlichen Zulassungsbeschluss anders. § 166
Abs. 2 StPO gilt für den Bezirksgerichtspräsiden-

' ten nicht. Dies bedeutet, dass dieser mit dem
Zulassungsbeschluss nicht über den hinreichen-
den Tatverdacht befindet, sondern sich auf die
erwähnten formellen Aspekte beschränkt. Im
Gegensatz zum Richter in der Anklagekammer
prüft der Bezirksgerichtspräsident den Tatver-
dacht nicht. Er entscheidet demnach über jene
Frage nicht, die für den Ausschluss der Personal-
union von Zulassungs- und Sachnchter bei ge-

schworenen- bzw. obergerichtlicher Zuständig-
keit nach BGE 114 la 50 ausschlaggebend war.
Die Beschwerdeführer können sich daher für ihre
Rüge der Voreingenommenheit in dieser Hin-
sieht nicht auf den Ausschluss der Personalunion
von Zulassungs- und Sachrichter berufen,

c) Nun machen die Beschwerdeführer aber
geltend, dass der Einzelrichter im Stadium des
Zulassungsverfahrens weit über die Prüfung der
formellen Fragen hinausgegangen sei und das
Untersuchungsergebnis umfassend beurteilt und
damit als Sachrichter den Anschein der Vorein-
genommenheit erweckt habe. Sie beziehen sich
hierfür insbesondere auf Ausserungen im erst-
instanzlichen Urteü, welche die Prozessge-
schichte wiedergeben und u. a. auf die unge-
nügende Ahklärung des Tatbestandsmerkmals
der Arglist hinweisen.

In dieser Hinsicht ist den Beschwerdeführern
durchaus einzuräumen, dass derartige Ausserun-

gen darauf hinweisen, dass sich der Zulassungs-
richter mit der Strafsache bereits näher auseinan-
dergesetzt hat. Dies ist denn auch nicht weiter
erstaunlich, da bereits vor der Zulassung eine
Reihe von Rechtsschriften eingereicht worden
sind. Dieser Umstand ist indessen unter dem Ge-

sichtswinkel von Art. 58 Abs. l BV und Art. 6
Ziff. l EMRK nicht entscheidend. Die von den
Beschwerdeführern zitierten Ausserungen bele-
gen einzig, dass bei einer abstrakten Prüfung der
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Anklage gewisse, für eine gerichtliche Beurtei-
lung wesentliche Elemente fehlten. Damit aber
nahm der Zulassungsrichter in keiner Weise zur
Frage Stellung, ob die Beschwerdeführer in hin-
reichender Weise eines strafbaren Verhaltens
verdächtig erscheinen. Fehlt es insoweit an einer
konkreten Beurteilung der den Beschwerdefüh-
rern vorgeworfenen Straftaten, kann im Um-

stand der Anklagezulassung im Hinblick auf die
spätere gerichtliche Beurteilung nicht von einer
unzulässigen Vorbefassung gesprochen werden.

d) Angesichts dieser Sachlage ist zu prüfen, ob
weitere Umstände den Einzelrichter als vorein-
genommen und befangen erscheinen lassen
könnten.

Wie das Kassationsgericht zu Recht ausge-.
führt hat, kann im Umstand, dass mit der Ankla-
gezulassung über die Zuständigkeit befunden
wird, kein Hinweis auf eine allfällige Voreinge-
nommenheit erblickt werden. Die Abklärung der
sachlichen Zuständigkeit des Einzelrichters, wel-
ehe sich nach dem Strafrahmen richtet (vgl. oben
E. 5), stellt eine derart selbstverständliche, in
jedem Verfahren notwendige Vorprüfung dar,
dass darin in keiner Weise auf ein Indiz für eine

. allfällige Befangenheit geschlossen werden kann.
Zudem überweist der Emzeh-ichter die Akten nach
§ 24 GVG ohne weiteres dem Bezirksgericht, wenn
er eine Strafe oder Massnahme für angezeigt erach-
tet, die er nach der Zuständigkeitsordnung nicht
aussprechen darf. Die Beschwerde erweist sich in
dieser Hinsicht als.unbegründet.

e) .Weiter ist zu prüfen, ob darin, dass der
Einzelrichter umfassende Beweiserhebungen
durchgeführt hat, ein Hinweis auf eine Verlet-
zung des Anspruchs auf den verfassungsmässigen
Richter erblickt werden kann. Dabei ist davon
auszugeben, dass die Beweisverhandlung vom 19.
April 1990 zu einem Protokoll von 165 Seiten
geführt hat; hernach hat am 8. Ivlai 1990 die
Hauptverhandlung mit einer Anhörung der B e-
schwerdeführer stattgefunden. Die Beschwerde-
führer erachten diese Beweiserhebungen als eine
untersuchungsrichter liche Tätigkeit, welche nach
der Rechtsprechung zur Personalunion von Un-

tersuchungsrichter und Sachrichter mit der B eur-
teilung in der Sache selbst nicht vereinbar sei.

In dieser Hinsicht gilt es vorerst zu beachten,
dass die Tätigkeit des Untersuchungsrichters
nicht ohne weiteres mit derjenigen des Sachrich-
ters verglichen werden kann. Im Untersuchungs-

Stadium geht es darum, den S achv erhalt abzuklä-
ren und den Prozessstoff zu sammeln und zu

beurteilen, im Hinblick auf die Frage, ob Anklage
erhoben, das Verfahren eingestellt oder allenfalls

ein Strafbefehl erlassen werden soll (vgl. § 30
Abs. l und § 317 ff. StPO; Schmid, a.a.O., S. 236
Rz 783). Der Untersuchungsrichter verfügt hierfür
über die entsprechenden strafprozessualen
(Zwangs-)Befugnisse (vgl. insbesondere § 49 ff.
StPO; BGE 115 la 217 S. 222), und er unterliegt
der Weisungsbefugnis der Staatsanwaltschaft
(§ 27 StPO). Die Untersuchung wird zudem
grösstenteils geheim geführt. Demgegenüber
führt 'das Verfahren nach der . Zulassung
grundsätzlich zu einem freisprechenden oder
verurteilenden Urteil (§ 182 StPO). Das Gericht
ist im Sinne der matenellen Wahrheitssuche ver-
pflichtet, bei unklarer Beweislage, bei Wider-
Sprüchen oder Zweifeln selbst die notwendigen
Beweisergänzungen vorzunehmen (Schmid,
a.a.O., S, 251 Rz 838). Dabei fallen gewisse
Zwangsbefugnisse schon aus praktischen Grün-
den weg. Diese Beweisergänzungen erfolgen
nicht geheim, und der sie führende Richter unter-
steht nicht der Weisungsbefugnis der Staatsan-
waltschaft.

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die un-
tersuchungsrichterliche Tätigkeit mit der Beweis-
ergänzung durch den urteilenden Richter nicht
verglichen werden kann. Die oben dargelegten
Gründe, welche den Ausschluss der Personal-
union von Untersuchungsrichter und Sachrichter
begründen, sind auf die Konstellation der Be-
weiserhebung durch den Sachrichter nicht über-
tragbar. Es ergibt sich daraus, dass die Beschwer-
deführer aus dem Umstand, dass der Einzelrich-
ter Beweiserhebungen angeordnet und durchge-
führt hat, unter dem Gesichtswinkel von Art. 58
Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l EMRK grundsätzlich
nichts für ihren Standpunkt ableiten können.

Dem ist anzufügen, dass es nach der Rech t-
sprechung keine Verfassungs- oder Konventions-
garantien verletzt, wenn vom urteilenden Gericht
selber Beweise abgenommen werden. Ein sol-

ches Vorgehen entspricht vielmehr dem Unmit-
telbarkeitsgrundsatz, wie er manchen Strafpro-
zessordnungen und in gewissem Ausmass auch

der Zürcher Strafprozessordnung eigen ist; dieser
Grundsatz soll seinerseits zu einer unvorein-

genommenen Beurteilung beitragen. Nach der
Rechtsprechung vermag die Beweisabnahme
durch das urteilende Gericht dessen Unvorein-
genommenheit nicht zu beeinträchtigen (B GE
115 la 217 S. 223, nicht veröffentlichtes Urteil
vom 13. Oktober 1993 i. S. B., je mit Hinweisen).
An dieser Beurteilung ändert auch der Umstand
nichts, dass die Beweiserhebung und Befragung
vorgängig der Hauptverhandlung durchgeführt
worden ist.
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Schliesslich könnte danach gefragt werden, ob
die Beweiserhebungen des Einzelrichters der
Sache nach untersuchungsrichterüche Natur auf-
weisen. Die untersuchungsrichterliche Tätigkeit
kann von den Beweiserhebungen des erkennen-
den Gerichts nicht immer leicht auseinanderge-
halten werden, was sich auch darin zeigt, dass das
Bezü'ksgericht vom Untersuchungsbeamten
nach § 285 StPO eine Ergänzung der Untersu-
chung verlangen oder selber Beweiserhebungen
vornehmen kann (vgl. Schmid, a.a.O., S. 252 Rz
841; vgl. auch Urteile i. S. Fey vom 24. Februar
1993, S6ne A vol. 255 mit Bericht der Kommis-
sion [EuGRZ 1992 S. 42] und i. S. Padovani vom
26. Februar 1993, S6rie A vol, 257-A mit Bericht
der Kommission [EuGRZ 1991 S. 570]). Wie es
sich mit den konkret streitigen Beweiserhebun-
gen verhält, braucht nicht geprüft zu werden, da
die diesbezügliche Kritik ebenso wie die Rügen
betreffend den Einbezug der UWG-Tatbestände
verwirkt sind (oben E. 4d). Bei einer abstrakten
Beurteilung aber ergibt sich, dass der Umstand,
dass der Einzelrichter Beweiserhebungen vorge-
nommen hat, für sich allein genommen diesen
nicht als befangen erscheinen lässt.

f) In ganz allgemeiner Weise rügen die Be-
schwerdeführer, dass sich der Einzelrichter vor-
gängig der Hauptverhandlung überhaupt schon
mit ihrer Strafsache befasst hat.-Dem ist grund-
sätzüch entgegenzuhalten, dass eine Vorbefas-
sung für sich alleine genommen unter dem Ge-
sichtswinkel von Art. 58 Abs. l BV und Art. 6
Ziff. l EMRK nicht generell als zulässig oder
aber als unzulässig bezeichnet werden kann;ent-
scheidend ist vielmehr, dass das Verfahren offen
und nicht vorbestimmt erscheint (BGE 114 la 50
S. 59). Auch nach der Strassburger Rechtspre-
chung führen M^assnahmen, die vom Sachrichter.
vorgängig der Hauptverhandlung getroffen wer-
den, nicht für sich allein zum Anschein der Befan-
genheit (vgl. Urteil Fey, a.a.O., Ziff. 30 mit Ver-
weis auf Urteil Hauschildt).

Es ist auch nicht ausschlaggebend, dass sich
der Bezirksrichter vor der Hauptverhandlung mit
der Strafsache näher auseinandergesetzt hat. Der
Richter fällt das Urteil nach seiner freien, aus der
Hauptverhandlung und den Untersuchungsakten
geschöpften Überzeugung (§ 284 StPO). Das er-
fordert, dass sich der Richter vorgängig mit der
Sache vertraut macht. Eine entsprechende Vor-
bereitung ist denn auch nach der Strassburger
Rechtsprechung mit dem Anspruch auf einen un-
befangenen Richter durchaus vereinbar (Urteil
i. S. Kremzow vom 21. September 1993, Serie A
vol. 268-B, Ziff. 70-72; vgl. auch den Aufsichts-

und Disziplinarentscheid der Verwaltungskom-
mission des Obergerichts in dieser Sache, ZR
89/1990 Nr, 44).

g) An der bisherigen Beurteilung der vorlie-
genden Angelegenheit vermag auch die neueste
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte nichts zu ändern. Die
Strassburger Organe haben dem Umstand, dass
der Sachrichter eine Strafsache vorgängig bereits
überwiesen hat, eine gewisse Bedeutung beige-
legt (vgl, die Hinweise in BGE :114 Ta 50 S. 71 f,
auf die Fälle BenYaacoub und Hauschiklt). Doch
hat der Gerichtshof wegen der Personalunion
von Uberweisungs- und Sachrichter allein noch
nie eine Verletzung von Art. 6 Ziff. l EMRK
festgestellt (vgl. insbesondere Urteil Padovani,
a.a.O.). Und in gleicher Weise hat der Gerichts-
hof festgehalten, dass gewisse Untersuchungen,
welche der Sachrichter vorgängig durchführt,
mit der Garantie auf einen unbefangenen
Richter vereinbar sein können (Urteil Pey,
a.a.O,, Ziff. 31 f.; vgl. auch Urteil i. S. Nortier vom

24. August 1993, Serie A vol. 267). Schliesslich hat die
Kommission im Umstand, dass der Steafrichter
vorgängig die Anklage zugelassen und überwiesen
hat, keine Konventionsverietzung erblickt (Bericht
i. S. S.C. c. Portugal vom 14. Januar 1993), Daraus

ergibt sich, dass auch unter diesem Gesichts-
winke! im vorliegenden Fall nicht von einer
Konventionsverletzung gesprochen werden
kann.

h) Die Beschwerdeführer berufen sich
schliesslich auf weitere Elemente, die indessen in
keiner Weise als Indiz für die Befangenheit des
Einzelrichters ausgelegt werden können, Es ist,
wie schon die Verwaltungskommission in ihrem
Aufsichts- und Disziplinarentscheid festhielt,
nichts dagegen einzuwenden, dass der Bezirks-
richter zu Beginn der Hauptverhandlung den vor-
aussichtlichen Zeitpunkt der Urteüseröffnung
festlegte (und diesen wegen der Dauer der
Hauptverhandlung dann verschieben musste). In
der Beschwerde wird ferner nicht bzw. nicht in
einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. l 0 G
genügenden Weise eine Verletzung des Anklage-
grundsatzes gerügt. Es ist den Beschwerdefüh-
rern ebenfalls in Erinnerung zu rufen, dass nach
der gefestigten Rechtsprechung selbst formelle
oder materielle Fehler eines Richters grundsätz-
lich nicht als Hinweis auf eine persönliche Vor-
eingenommenheit ausgelegt werden (B GE 116 la
14E.b S. 20 und 135E.3a S, 138).

i) Gesamthaft gesehen ergibt sich aus den vor-
stehenden Erwägungen, dass der Einzelrichter in
Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich den An-
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forderungen an Art. 58 Abs. l BV und Art. 6 Ziff.
l EMRK genügt. Weder die Anklagezulassung
noch die Beweiserhebungen vermögen seine Un-
befangenheit ernstlich in Frage zu stellen. Für die
Gesamtbeurteilung fäUt zudem ins Gewicht, dass
die Anklage gegen die Beschwerdeführer. nicht
vom erkennenden Richter ausgegangen ist.
Schliesslich ist zu beachten, dass nach der kon-
stanten Rechtsprechung bei der Beurteilung des
Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung
der Umstände nicht auf das subjektive Empfin-
den einer Partei abgestellt wird, für eine erfolg-
reiche Berufung auf Art. 58 Abs. l B V und Art. 6
Ziff. l EM1RK das Misstrauen in den Richter
vielmehr in objektiver Weise begründet erschei-
nen muss (BGE 114 la 50 S. 55,118 la 282 S. 286;
Urteü Nortier, a.a.O., Ziff. 33; Urteü Fey, a.a.O.,

Ziff. 30; Urteil Padovani, a.a.O., Ziff. 27). Die
zahkeichen, an appellatorische Kritik mahnen-
den Vorbringen der Beschwerdeführer tragen
dem nicht Rechnung.

Die Rügen wegen Verletzung der Garantie auf
einen unparteiischen, unbefangenen und unvor-

eingenommenen Richter-im Sinne von Art. 58
Abs. l BV und Art. 6 Ziff. l EMRK erweisen sich
daher als unbegründet.»

Urteil C.I: Obergericht des Kantons Zürich,
IL Strafikammer, 22. Mai 1991

(Ausgefällte Strafe: Je zwei Monate Gefäng-
nis bedingt; Erw.VIL; zur Qualifikation:)

Aus den Erwägungen:
«6. Im Rahmen der rechtlichen Würdigung

des eingeklagten Sachverhalts ist vorab klarzu-
stellen, in welcher Weise die Angeklagten zusam-
mengewirkt haben. Die Vorinstanz ist zu Recht
zur Auffassung gelangt, sie hätten als Mittäter
gehandelt. Sie stützt sich dabei auf eine überzeu-
gende Begründung, auf die vorab verwiesen wer-
den kann. Die Aussagen der Angeklagten in der
Untersuchung wie auch im vorinstanzlichen Ge-
richts verfahren zeigen mit aller DeuÜichkeit,
dass sie und andere Mitarbeiter des Vereins D.
bei der Ausbeutung der Geschädigten eng zu-
sammengearbeitet haben. Wie sich bereits in den
ersten Einvernahmen beim Bezirksanwalt erge-
ben hat, hat der Angeklagte l die Geschädigte
zum Angeklagten 2 geschickt. Der Angeklagte 2
hat sich, wie bereits erläutert, bei seinen Verkäu-
fen auf die Gespräche gestützt, die die Geschä-
digte mit dem Angeklagten l geführt hatte, Die
Angeklagte 3 hat sich bei der Vorbereitung der
von ihr getätigten Verkäufe mit der Geschädigten

öfter über das sogenannte Auditing unterhalten
und konnte auf diese Weise auf den vorgängigen
Beeinüussungen durch die anderen Angeklagten
und durch weitere Mitarbeiter des Vereins D.
aufbauen,-und auch der Angeklagte 4 will der
Geschädigten den sogenannte Reinigungsrun-
down und das Book I Auditmg erst verkauft ha-
ben, nachdem er mit der Seelsorge Kontakt auf-
genommen hatte. Dort soll man ihm gesagt ha-
ben, die Geschädigte benötige zuvor noch 25
Stunden Auditing, Auch er hat daher offensicht-
lich mit den Angeklagten und mit anderen M.it-
arbeitern des Vereins D. eng zusammengearbei-
tet. In der Befragung durch den Einzelrichter hat

• sich sodann in aUer Deutlichkeit bestätigt, dass
die Angeklagten und weitere Mitarbeiter des
Vereins D. bei der Ausbeutung der Geschädigten
eng zusammengewirkt haben.

7. Die Anklage wirft den Angeklagten vor, sie
hätten sich des Betrugs schuldig gemacht. Der
Einzelrichter ist zur Auffassung gelangt, sie seien
überdies des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff.
l StGB schuldig zu sprechen und die Angeklagte
3 habe im weitem den Tatbestand des unlauteren
Wettbewerbs im Sinn von Art. 23 in Verbindung
mit Art. 3 lit, h UWG erfüllt. . .

a) Aus den Erwägungen zum Sachverhalt er-
gibt sich ohne weiteres, dass die Angeklagten die
Geschädigte in B ereicherungs absieht getäuscht
haben. Dies gilt um so mehr, als sie als Mittäter
gehandelt haben. Im weitem haben die Ange-
klagten arglistig gehandelt, wenn sie, wie darge-
legt, vorausgesehen haben, dass die Geschädigte
zufolge ihres intellektuellen Unvermögens nicht
werde prüfen können, welchen Wert die gekauf-
ten Lehrmaterialien und Kurse für sie haben und
deshalb kerne Möglichkeit hatte, die Täuschung
aufzudecken (vgl. BGE -80 IV 157; 100 IV 274;
SJZ 50 [1954], S. 102; Willi Wismer, Das Tatbe-
standselement der Arglist beim Betrug, Diss. ZH
1988, S. 82). Ferner liegt auf der Hand, dass die
Geschädigte durch diese Täuschung und den da-
mit erweckten Irrtum über den Wert der angebo-
tenen Lehrmaterialien und Kurse veranlasst wur-
de, diese zu kaufen. Auch ist es offensichtlich,
dass sie sich mit dem Kauf dieser für sie wertlosen
Kaufsachen am Vermögen geschädigt hat. Ge-
schädigt wäre sie im übrigen auch dann, wenn sie
in einem beschränkten Mass lernfähig sein sollte
und die Kaufsachen für sie deshalb nicht vollstän-
dig wertlos gewesen wären. Wesentlich ist, dass
sie nur einen höchst beschränkten Nutzen daraus
hätte ziehen können, der im Verhältnis zu ihrer
Gegenleistung bedeutungslos ist. Dass die Ange-
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klagten wissentlich undwillentlich und damit vor-
sätzlich gehandelt haben, bedarf gleichfalls kei-
ner weiteren Begründung. Im übrigen kann zum
Vorwurf des Betrugs ergänzend auf die Erwägun-
gen der Vorinstanz verwiesen werden, Damit er-

gibt sich, dass die Angeklagten den Straftatbe-
stand des Betrugs im Sinne von Art. 148 Abs. l
StGB erfüllt haben. Eine strafrechtlich relevante

Rechtfertigung für diese Betrugshandlungen gibt
es nicht. Insbesondere können sich die Angeklag-
ten weder auf die Glaubens- und Gewissensfrei-
heit noch auf die Kultusfreiheit, noch auf die
Handels- und Gewerbefreiheit berufen. Dies sind
zwar-in derBundesverfassung garantierte Grund-

rechte. Gemäss Art, 113 Abs. l Ziff. 3 und Abs. 3
BV können jedoch die von der Bundesversamm-
lung erlassenen Gesetze, zu denen auch•das

Schweizerische Strafgesetzbuch gehört, jederi-
falls inhaltlich nicht auf ihre Übereinstimmung
mit der Bundes Verfassung überprüft werden. In-
soweit gibt es in der Schweiz, im- Gegensatz zu
anderen Staaten wie den USA und der Bundes-
republik Deutschland, keine Verfassungsge-
richtsbarkeit. Die Angeklagten können sich aber
auch nicht darauf berufen, sie hätten mit der
Ausübung der genannten Grundrechte berech-
tigte Interessen wahrgenommen. Der ausser-

strafgesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahr-
nehmung berechtigter Interessen ist zwar heute
allgemein anerkannt (vgl. Schultz, Einführung in
den allgemeinen Teil des Strafrechts, S. 171 f.;
Rehberg, Strafrecht I, S. 125; Noll / Trechsel,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I,
S. 120 ff.). Dabei ist jedoch das Prinzip der Pro-
portionalität zu wahren, und dieses haben die
Angeklagten verletzt. Die fraglichen Grund-
rechte, sofern sie diese überhaupt ausgeübt ha-
ben, konnten ihnen keinesfalls das Recht ver-
schaffen, die Geschädigte zu betrügen. •

, Die Angeklagten sind daher anklagegemäss
des Betrugs im Sinne von Art. 148 Abs. l StGB
schuldig zu sprechen, und das angefochtene Ur-
teil ist insoweit zu bestätigen

b) Zwischen Betrug im Sinne von Art. 148
Abs. l StGB und Wucher im'Sinne von Art. 157
Ziff. l StGB besteht im vorliegenden Fall entge-
gen der Auffassung der Vorinstanz unechte Ideal-
konkurrenz. Der Unrechts- und Schuldgehalt des
Wuchers wäre, faüs. der Tatbestand tatsächlich
erfüllt sein sollte, vollumfänglich vom Betrugstat-
bestand erfasst und würde daher von diesem kon-
sumiert. Zwar trifft es 'zu, dass es Fälle geben
kann, in denen zwischen den beiden Tatbestän-
den echte Idealkonkurrenz besteht. Hier ist dies
jedoch nicht der Fall, Den Tatbestand des

Wuchers gemäss Art. 157 Ziff. l Abs. l StGB
erfüllt u. a., wer die Geistesschwäche einer Per-

son ausbeutet, um sich für eine Vermögenslei-

stung Vermögensvorteile gewähren zu lassen, die
mit der Leistung in einem offenbaren Mlssver-
hältnis stehen, Das alles haben die Angeklagten
getan, indem sie die Geschädigte betrogen haben.
Mit der Täuschung der Geschädigten haben sie
deren Geistesschwäche ausgebeutet, und die ihr
betrügerisch zugefügte Vermögensschädigung
liegt darin, dass die Angeklagten der Geschädig-
ten gegen einen enormen Betrag Kaufsachen
überlassen haben, die für die Geschädigte prak-
tisch wertlos sind, und sich auf diese Weise für
eine Vermögensleistung Vermögensvorteile ge-
währen Hessen, die, jedenfalls subjektiv, mit der
Leistung in einem offenbaren Missverhältnis
stehen. Im übrigen kann auf die-Überlegungen
der Staatsanwaltschaft in ihrer schriftlichen
Berufungsbegründung und auf das von den
Angeklagten eingeholte Parteigutachten verwie-
sen werden.

Des Wuchers sind die Angeklagten daher
nicht schuldig zu sprechen.

c) Zwar hat der Einzelrichter zu Recht gefun-
den, die Angeklagte 3 habe mit ihrem in der
Anklage geschilderten Verhalten die Geschädig-
te durch besonders aggressive Verkaufsmetho-
den in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt
und damit den Straftatbestand des unlauteren
Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 in Verbindung
mit Art.-3 lit. h UWG erfüllt. Unklar ist aller-
dings, weshalb der Einzelrichter diesen Vorwurf
nur gegenüber der Angeklagten 3 erhebt. Wie-
derum nimmt der Einzelrichter jedoch zu Un-
recht an, es sei im Verhältnis zum Betrug echte
Idealkönkurrenz gegeben. Zwar ist ihm beizu-
pflichten, wo er findet, beide Strafnormen dien-
ten u. a. dem Schutz der ungestörten Willens-
betätigung der Wirtschafts- und Rechtssubjekte.
Dagegen trifft er nicht das Richtige, wo er fest-
hält, die Strafnorm betreffend den unlauteren
Wettbewerb bezwecke überdies die Garantie
eines lauteren Wettbewerbs im Sinne einer wirt-
schaftsverfassungsrechtlichen Insütutsgarantie.
Dem mag zwar so sein, wobei allerdmgs eine
verfassungsrechtliche Garantie kaum in einem
Gesetz zu finden sein dürfte.'D äs ändert jedoch
nichts daran, dass der Unrechtsgehalt des unlau-
teren Wettbewerbs im vorliegenden Fall nicht
über jenen des Betrugs hinausgeht, denn auch der
Betrug stört den lauteren Wettbewerb.

Auch des unlauteren Wettbewerbs sind
die Angeklagten daher nicht schuldig zu spre-
chen.»
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Urteil CJI: Kassationsgericht des Kantons
Zürich, 8. November 1992

Aus den Erwägungen (Verfahrens- und be-
weisrechtliche Erwägungen; Ziff. 1-Ziff. 3d):

«e) Die Beschwerdeführer machen geltend,
sie hätten bereits vor erster Instanz einlässlich
dargelegt, dass bei der Geschädigten kein Irrtum
eingetreten sei, insbesondere mit der unter Hin-
weis auf diverse Aktenstücke belegten Tatsache,
dass die Geschädigte über die Grosse des Nutzens
im Zweifel gewesen sei. Die Beschwerdeführer
verweisen diesbezüglich darauf, dass die Geschä-
digte während des polizeüichen Ermittlungsver-
fahrens, der bezirksanwaltschaftlichen Untersu-
chung und auch vor dem Einzelrichter immer
wieder gesagt habe, sie habe sich nicht getraut,
nein zu sagen, was ihrerseits der Grund für die
Käufe gewesen sei. Indem weder der Einzelrich-
ter noch das Obergericht auf diese Argumenta-
tion emgegangen seien, hätten sie den Beschwer-
deführern das rechtliche Gehör verweigert bzw.
fehle der obergerichtlichen Annahme, die Ge-
schädigte sei in einen Irrtum versetzt worden,
jegliche rechtskonforme Begründung bzw. dies-
bezügliche S achverhaltsfeststellung.

Dass die Geschädigte sich nicht getraut hat,
nein zu sagen und damit den Abschluss des Kauf-
Vertrages zu verweigern, schliesst einen Irrtum
über den Wert und Nutzen der fraglichen S.-Kur-
se und -Dienstleistungen nicht aus. Neben Zwei-

fein am Wert einer Gegenleistung können auch
andere Gründe, zum Beispiel die finanzielle
Situation, einen Menschen dazu bewegen, einen
Vertrag nicht abzuschliessen oder nicht abschlies-
sen zu wollen. Das Obergericht hat sich einge-
hend mit der Geistesschwäche der Geschädigten
auseinandergesetzt und geschlossen, diese sei
nicht in der Lage gewesen, den verkauften Kur-
sen zu folgen und sich ein vernunftgemässes Ur-
teil über den Wert und Nutzen der gekauften
S.-Dienstleistungen zu bilden. Es hat damit auch
begründet, weshalb es die Geschädigte als ge-
täuscht,erachtet.

•f) Die Beschwerdeführer rügen weiter, das
Obergericht stelle ohne jede Begründung fest, die
Beschwerdeführer hätten mit Wissen und Willen
und damit vorsätzlich gehandelt.

Tatsächlich hält das.Obergericht im angefoch-
tenen Entscheid fest, dass die Beschwerdeführer
wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich
gehandelt hätten, bedürfe keiner weiteren Be-
gründung. Jedoch führt das Obergericht an ande-
rer Stelle aus, die für jeden Beobachter feststell-
baren Symptome, nämlich die unbeholfene

Motorik, die laute und unmodulierte Sprache so-
wie die kindlich-unkritisch-distanzlose Affektivi-
tat seien objektive Hinweise auf die geistige
Beeinträchtigung der Geschädigten. Wenn das
Obergericht diese Symptome als für jeden Beob-
achter feststellbar bezeichnet, erachtet es diese
auch als für die Beschwerdeführer erkennbar.
Damit begründet es auch, weshalb es zum Schluss
kommt, die Beschwerdeführer hätten mit Wissen
und Willen der unter einer Geistesschwäche lei-
denden Geschädigten Kurse und Dienstleistun-
gen der S.-Kirche verkauft. Ob damit Vorsatz im
Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB gegeben ist, ist
eine nicht durch das Kassationsgericht zu prü-
fende Frage der Anwendung von Bundesrecht
(§ 430b StPO, Art 269 BStP).»

Urteil C.III: Bundesgericht, Kassationshof,
26. November 1993

Aus den Erwägungen:
«l. a) Die Nichtigkeitsbeschwerde in Straf-

Sachen ist rein kassatorischer Natur (B GE 118 IV
277 E. l). Soweit die Beschwerdeführer mehr als
die Aufhebung des angefochtenen Entscheids
verlangen, ist auf die Beschwerde nicht einzu-
treten.

b) Mit der Nichtigkeitsbeschwerde kann aus-
schliesslich die Verletzung eidgenössischen
Rechts geltend gemacht werden (Art. 269 Abs. l
BStP). Auf die Rüge der Verletzung von Art. 6
Ziff. l EMRK sowie von Art. 58 BV ist deshalb
nicht einzutreten (BGE 119 IV 107 E. la mit
Hinweisen).

c) Im Verfahren der eidgenössischen Nichtig-
keitsbeschwerde sind die tatsächlichen Feststel-
lungen, die die Vorinstanz getroffen hat, für das
Bundesgericht verbindlich. (Art. 277bis Abs. l
Satz 2 BStP), Soweit die Beschwerdeführer da-
von abweichen, ist auf ihre Beschwerde nicht
einzutreten.

d) Nicht einzutreten ist auch auf die Nichtig-
keitsbeschwerde, soweit sich deren Begründung
nicht aus ihr selbst ergibt, sondern statt dessen auf
andere Eingaben verwiesen .wird (BGE 106 IV
283 E. 2 mit Hinweis).

2. Zu prüfen ist einzig, ob die Vorinstanz Bun-
desrecht verletzt hat, indem sie das Verhalten der
Beschwerdeführer als in Mittäterschaft begange-
nen Betrug qualifizierte.

3. Der Tatbestand des Betruges nach Art, 148
StGB ist objektiv erfüllt, wenn (l) der Täter eine
Täuschungshandlung vorgenommen hat, (2)
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diese arglistig ist, (3) der Täter durch die Täu-
schung einen Irrtum bei der Verfügungsberech-
tigten .hervorgerufen hat, (4) auf Grund dieses
Irrtums die Getäuschte eine Vermögensverfü-
gung vorgenommen hat und (5) wenn dadurch
das Vermögen, über welches sie verfügt, geschä-
digt wurde (BGE 118 IV 35 E. 2), Es steht fest,
dass die Beschwerdeführer der Geschädigten die
oben aufgeführten Materialien zu den jeweils
angegebenen Preisen verkauft haben.

a) Zum Tatbestandsmerkmal der Täuschung
stellt die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführer
hätten der Geschädigten eingeredet, die von ihr
gekauften Lehrmaterialien und Kurse seien für
sie von Nutzen und dazu geeignet, ihre persön-
lichen Probleme zu lösen. Die Geschädigte sei
wegen ihrer geistigen Retardierung selbst bei
Unterstützung durch die Kursüberwacher nicht
in der Lage gewesen, den Inhalt der ihr verkauf-
ten Lehrmaterialien und Kurse zu verstehen und
zu nutzen. Die Arglist sei zu bejahen, da die

. Beschwerdeführer vorausgesehen hätten, dass
die Geschädigte wegen ihres geistigen Zustandes
die Überprüfung der Geeignetheit der Lehrmit-
tel und Kurse nicht vornehmen werde. Schliess-

lich liege auf der Hand, dass die Geschädigte
durch die Täuschung und den damit enveckten
Irrtum über den Wert der angebotenen Lehr-
materialien und Kurse veranlasst worden sei,
diese zu kaufen, und dass sie sich dadurch am
Vermögen geschädigt habe.

Die Beschwerdeführer machen geltend, ein
Irrtum im Sinne des Betrugstatbestandes sei nicht
gegeben und es fehle am Motivationszusammen-
hang zwischen den vorgeworfenen Täuschungs-
Handlungen und dem sich selber schädigenden
Verhalten der Geschädigten. Sie wenden unter
anderem ein, täuschen könne man nur über Tat-
Sachen, nicht über zukünftige Ereignisse.

b) Die Rechtsprechung hat angenommen, die
Erfolgs aussiebten einer Baueinsprache und der
behauptete davon abhängige Rücktritt eines
Konkurrenten vom Vertrag stelle keine Tatsache
dar, die Gegenstand einer Täuschung sein könne
(BGE 89 IV 74), Sie hat jedoch umgekehrt die
Möglichkeit einer Täuschung über die Tatsache
des gegenwärtigen Zahlungswillens in bezug auf
künftige Fälligkeiten bejaht (BGE 102 IV 86,105
IV 104). In der Lehre besteht die Tendenz, eine
Täuschung für möglich anzusehen auch bei Wert-
urteilen mit. Tatsachenkern sowie bei Wert-
urteilen von Pachkompetenten (Schubarth,
Kommentar, 2. Band, Art. 148 N 16 f).

Ob die der Geschädigten verkauften Materia-
lien geeignet waren, ihre persönlichen Probleme

zu lösen, stellt eine Tatsache dar, die Gegenstand
einer Täuschung sein kann, Denn auch das nur

angeblich Bestehende kann, selbst wenn es natur-
oder denkgesetzlich nicht nachvollziehbar ist,
den Begriff der Tatsache im Sinne des Betrugstat-
bestandes erfüllen, sofern es nur als etwas objek-
tiv hinreichend Bestimmtes hingestellt wird; der
lediglich aus Gründen der Sprachlogik anfecht-
bare Begriff der <falschen Tatsache> lässt diese
Auslegung ohne weiteres zu. Daher kann auch
Unmögliches oder wissenschaftlich Umstrittenes
vorgespiegelt werden (vgl. Lackner, Leipziger
Kommentar, 10, A. § 263 N 16 f).

Die Beschwerde erweist sich deshalb insoweit
als unbegründet.

c) Entsprechend ist es möglich, dass sich die
Getäuschte darüber irren kann, ob ihr verkaufte
Materialien und Kurse zur Lösung ihrer persön-
lichen Probleme tauglich sind. Zurückzuweisen
ist der Einwand, eine Person, die sich gar kein
Urteü bilden könne, könne sich auch nicht irren.
Die Vorinstanz geht offensichtlich davon aus,
dass die Geschädigte angenommen habe, das ihr
verkaufte Material sei für sie brauchbar. Eine
solche Vorstellung kann auch jemand mit einge-
schränkten geistigen Fähigkeiten haben.

Denn Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit
nicht übereinstimmen, können auch in einer Per-
son erzeugt werden, die infolge ihres Geisteszu-

. Standes nicht fähig ist, vernünftig zu handeln.
Solche Personen sind oft sogar in besonderem
Masse der Gefahr ausgesetzt, sich zu irren. Gera-

. de die Vergesslichkeit, Kritiklosigkeit und leichte
Beeinflussbarkeit, unter denen jemand leidet,
können die Irreführung erleichtern. Art. 148
StGB setzt bloss den Irrtum voraus, nicht auch
die Fähigkeit des Opfers, sich durch vernünftige
Überlegungen vor Schaden zu schützen, insbe-
sondere mit normaler Geisteskraft einem Irrtum
vorzubeugen oder einen solchen zu überwinden.
Es wäre eine sonderbare Rechtsordnung, wenn
sie gerade diejenige, die infolge verminderter
Geistesgaben in vermehrtem Masse der Gefahr
ausgesetzt ist, sich zu irren, nicht strafrechtlich
gegen die betrügerische Hervorrufung und Aus-
nützung von Irrtümern schützen würde (B GE 80
IV 156 E. 6).

d) In bezug auf den Motivationszusammen-
hang machen die Beschwerdeführer nur geltend,
wenn sich die Geschädigte nicht in einem Irrtum
befunden habe, könne ein solcher auch nicht zu
einem schädigenden Verhalten geführt haben.
Dieser Einwand ist gegenstandslos, weil, wie dar-
gelegt, sich die Geschädigte in einem Irrtum be-
fand, der sie zur Verfügung über ihr Vermögen
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veranlasst hat. Schliesslich bestreiten die Be-
schwer'deführer zu Recht nicht, dass unter den
gegebenen Umständen, die Tatbestandsmerk-
male der Arglist und des Vennögensschadens
gegeben sind.

4. a) Die Vorinstanz bejaht unter Hinweis auf
das erstinstanzliche 'Urteil den Vorsatz der Be-
schwerdeführer. D'as Bezirksgericht hat einläss-
lich und mit überzeugender Begründung darge-
legt, weshalb der subjektive Tatbestand des Be-
truges erfüllt ist. Die Beschwerdeführerwussten
danach, dass die Materialien, die sie der Geschä-
digten verkauften, für diese unnütz waren. Der
Schluss auf vorsätzliches Handeln verletzt des-
halb kein Bundesrecht.

b)' Die Beschwerdeführer haben überdies
auch in ungerechtfertigter Bereicherungsabsicht
gehandelt. Diese hat beim Betrug die Funktion,
die Vollendung des Tatbestandes vorzuverlegen.-
Der Tatbestand ist vollendet, auch wenn objektiv
noch keine Bereicherung eingetreten ist (Schu-
barth, a.a.O., N 99). Die Bereicherung beim Be-

trug ist die Kehrseite des be'im Opfer eingetrete-
nen Schadens. Der Täter oder eine andere Person

werden entsprechend bereichert. In vielen Fällen
tritt die Bereicherung objektiv als Folge der Schä-
digung des Opfers ohne weiteres beim Täter ein.
Dann'ist aus dem Vorsatz in bezug auf die Schä-
digung ohne weiteres auch auf den Vorsatz der
Bereicherung und damit die Bereicherungsab-
sieht zu schliessen. So auch im vorliegenden Fall,
wobei unerheblich ist, ob die Beschwerdeführer
die Absicht hatten, sich selbst oder .die D. zu
bereichern. . •

5. Die kantonalen Instanzen haben angenom-

men, die Beschwerdeführer hätten mittäter-
schaftlich gehandelt, was von diesen in Frage ge-
stellt wird. Die vier Beschwerdeführer sind nach
den Feststellungen des Bezirksgerichts geschäfts-
führende Aktivmitglieder des. Vereins D. Zürich

. und als solche selbständig zum Verkauf von S.-
Kursen und -jMaterialien berechtigt; Bei ihren
Verkäufen konnten sich alle auf die durch einen
ersten Test ermittelten persönlichen Probleme
der Geschädigten beziehen und für einen Gross-
teil der Verkäufe auch auf die nach dem zweiten
Test bzw. Interview festgelegte Reihenfolge der
zu verkaufenden Kurse und Materialien. Die B e-
schwerdeführer 2,3 und 4 profitierten zudem im
Rahmen des Marketing-Konzepts der D. von

dem zwischen der Geschädigten'und dem Be-
schwerdeführer l auf Grund des <Auditing> be-
stehenden Vertrauensverhältnis, traten sie doch
der Geschädigten gegenüber als Aktivmitglieder.
der D. auf, wobei sie wussten, dass die Geschä-
digte beim Beschwerdeführer l das Auditing be-
suchte. Überdies schickte der Beschwerdeführer
l, der für die Geschädigte im Rahmen des Audi-
ting als Autoritätsperson auftrat, die Geschädigte
für die Verkäufe vom 23. November 1987, 2. Fe-
bruar 1988 und 16. Februar 1988 direkt zu den
Bcschwcrdeführern 2 und 4. Zudem profitierten
die vier Beschwerdeführer von sämtlichen getä-
tigten Verkäufen gemeinsam insofern, als nach
ihren eigenen Angaben die Provisionen für den
Verkauf von Büchern und Kassetten anteilsmäs-
sig nach Massgabe der Beteiligung bei den Ver-
kaufsgesprächen ausbezahlt werden, sowie des-
halb, weil auch ihr Entgelt gemäss arbeitsvertrag-
licher Regelung vom allgemeinen Umsatz der D.
abhängig ist. Sodann wusste der Beschwerdefüh-
rer 4 bei seinem Verkauf, dass der Geschädigten
zuvor bereits vom Beschwerdeführer 2 Unterla-
gen verkauft worden waren. Der Beschwerdefüh-

rer l wusste bei seinem Verkauf, dass der Geschä-
digten zuvor bereits von den Beschwerdeführern
2 und 4 Unterlagen verkauft worden waren, und die
Beschwerdeführerin 3 wusste schliesslich bei ihrem
Verkauf auf Grund ihrer Tätigkeit in der Buchhal-
tung, dass der Geschädigten zuvor bereits von den
anderen Beschwerdeführern Unterlagen verkauft
worden waren. Auf Grund der anteüsmässigen
Provisionsregelung mussten sich die Beschwerde-
führer zudem nach Auffassung des Bezirksgerich-
tes über die mit der Geschädigten getätigten
Verkäufe unterhalten haben. Zusammenfassend
kommt das Bezirksgericht zum Schluss, die vier •
Beschwerdeführer hätten im Rahmen des Marke-
ting-Konzepts der D. zummdest im stillschweigen-
den Einvernehmen zusammengewirkt, •

Gestützt auf diese Feststellungen, auf die die
Vorinstanz verweist, ist Mittäterschaft im Sinne
der Rechtsprechung (BGE 118 IV 227 E. 5d aa)
gegeben, insbesondere auch ein gemeinsamer
Tatentschluss. Denn dieser kann auch konklu-
dent zum Ausdruck kommen.

6. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden

• kann.»

(Mitgeteilt von Dr. Alexander Brunner) .


